
220.

Patent vom iten November 1786.
den l ten

n der Absicht, ein gleichförmig, all-

gemeines bilrgerltches Recht ln un-

gesammeen deutschen Erblsndern

kl«zuführen, wird der zustanbgebrachte

erste T h e i l dieses bürgerlichen allge-

meinen Gesezbuches mit der Anordnung

kund gemacht, daß dasselbe vom ersten

Ienner 1787. ln allen darin behandel-

ten Gegenständen die alleinige Richt-

schnur der Handlungen unserer Uneerlha-

nen <el, nach diesem Gestze allein, ln

allen Fällen, die sich vom iten Ienner

l 7 8 7 . ereignen, Recht gesucht, verlhel-

und gesprochen werde.



Demnach werden ln Ansehen der

tn diesem Thelle des GesezbucheS ent,

haltenen Gegenstände alle sowohl vater-

ländische, als angenommene fremde Ge'

seze für die künftigen Fäll ven nun an

aufgehoben, und für unwirksam erklä-

ret , auch wird hiemlt untersagt, sich

hierauf auf welch immer für eine Art

zu berufen.

Zugleich werden Richter und Unter-

thanen an den wahren und allgemein

nen Verstand der Worte diejeS Ges"

zes angewiesen, und sollen sie unter kel-

nem erssnnlichen Vorwande von der Vors

schritt desselben abweichen. Nur wen«

dem Richter ein Fa l l , der in dem Ge-

seze nicht bestimmet wäre, oder ein ge'

glimdeter Zweifel iker den Verstand
des



tes Geizes auffiel, soll ble höchste Ent-

schlleffung durch dle vorgesezte Behörde

eingeholet werden.

Das mit diesem lud Nlo. 220 . vorste-

henden Patente kundgemachtes aü?

gemeines bürgetliches Gesez-
buch.

Er



srstcs HauptM.
V o n den Gesczen.

i-

F iebe r Unterthan erwartet von dem

^ Landesfursten Sicherheit und Bchutz-

Es ist also die Pflicht des kandesfü"

sten , die Rechte der Unterthanen deut-

lich zu bestimmen, und ihre Hanlls

lungen so zu leiten, wie es der all«

gemeine und besondere Wohlstand fodert.

5. 2.

Von der dem Landesfursten elge-

cbersten Gewalt entstrlngt die
bind-



lln'llchfeit aller ln^dem orbetttNchen We-

ge kundgemachten Gestze. D ie Kund-

machung der Testze aber soll ln jedem

Lande auf eine solche Art geschehen, da-

mit das Tesez schleunig zu jedermanns

Wissenschaft gelange.

Vott dem Zeitpunkte der gesche-

henen Kundmachung ist jedermann ver-

pachtet, sich nach den Gestzen zu rich'

ken 5 die Handlutlgen erhalten von den-

selben entweder ihre Gustkgkele oder Ua-

, und dle <wf dle lllbereret-

verlangten Strafen werden „er-

, ohne daß Nlchtfenntnifi, oder ein

RechtslrrHum jemanden zu statten kom-

men,



men, unh von der verwirkten Straft

entheben, oder daß unter dem Vor-

wände des Nlchtfenntnlsses elne gesez-

widrige Handlung zu Kräften gelan,

gen könne. Dem Landesfärsten blelbt

jedoch vorbehalten, bel besonderen U n-

ständen jemanden, der duuh Nichtkennt«

niß, oder Rechtsinthum an seinem 3t<cĥ

te oder Verwögen Nachthetl lttte, eine

außerordentliche Rechtshilfe angedelhen

zu lassen.

Jeder, der sich ln dem Gebiete

aufhäl t , für welches ein Gesez gege-

ben lst, er sei Eingebohryer oder Frem-

der, lst zu dessen Befolgung vctbunden.

Auch



Auch diejenigen, die sich außer den

Glönzfn dieser Staaten befinden, sind

schuldig, sich nach den lnnliindl-

schen Gesezen zu richten, wenn sie in

blesen Ländern Recht suchen, oder neh-

men.

§< 5.

Wenn hingegen Unterthanen dlei

ser Staaten lm fremden Gebiete sich

aufhalten, haben die nach den dortigen

Desezen geschlossenen Verträge oder Hand-

lungen auch in diesen Landern eine recht-

liche Wi rkung , in so ferne dieselben

nur eine persönlicke Verbindlichkeit oder

bewegl,'6)e Sacheil betreffen, und in jo

it solche Handlungen vermög inlän-

discher



dlscher Geseze nlcht an sich selbst ungül-

t ig , oder dle llnterthanen dieser Staa-

ten dazu unföhlg sind. Ein hlellsndl,

ges unbewegliches Gut aber elgenthüm«

llch zu übertragen, oder darauf el<i

Recht zu gründen, kann nlcht anders

als auf die durch dle innlöndlschen Ge»

seze vorgeschriebene Ar t gejchehen. Auch

bleiben hiesige Untertanen den Befeh,

len des Landesfürsten und den hier,

landes ln Ansehung ihrer ergehenden

Rechtssprüchen, wo sie sich immer be-

finden mögen, unterworfen.

§. 6.



Wenn bel elner Handlung die vor-

geschriebene wesentliche Feierlichkeit um

terlassen, oder wen^ die gesezwidrige

Handlung im Geseze selbst ausdrücklich

vernicklet w i rd , so entstehet keine Ner-

blndzjchselr darus, und kann dllrch die-

selbe kein Recht enrotben werden.

Das Gcsez verbindet nur für

llge Handlungen, nicht für vergangene

Fälle, allster wenn durch das spätere

Gesez kein neues Reckt elngeführt, son-

dern, m.r das ftl'chere Eesez erläutert

wird. Handlungen, woraus von Zeit

Zweit; Forts. T zu



zu Zelt neue Verbindlichkeiten erwach-

sen, wenn sie gleich dem Geseze vorher-

gegangen, unterliegen dennoch in Anse-

hung die»er Vebindlichkelten den jedes-

mal bestehenden Gesezen.

§. 8.

Wie die allgemeinen Geleze, also

haben auch Satzungen und Anordnun-

gen, welche nur auf ein besonderes

kand, oder eine eigene Ortschaft gerich-

tet sind, vollkommene Verbmdllckkell,

und dieses nicht nur, wenn solche beson-

dere Geseze unmittelbar von d^m

desfiirsten erlassen, oder

von ihm bestättiget sind, sondern auch,

wo ln Ermanglung von beiden dennoch

die



die besondere landesfürsillche Verwllli-

gung vorhanden ist, daß dle unterge-

ordneten Obrigkeiten, Gerichte, Ge-

meinden, Vorsteher und Mit te l derglei-

chen Satzungen und Anordnungen nach

Erfordernd des ^mt ts < und zu Erhal-

tung guter Ordnung machen mögen,

deren Einsicht, Aenderung und Aufhe-

bung dem Landeefms.cn aber zu allen

Zeiten vorbehalten bleibt. Olne solche

besondere PerwilltVullg tonnen die von

einer Gemeinde getroffenen Schlüsse u.-id

Verabredungen nicht als Satzungen, son-

dern bloß als freiwillige Verträge an-

gesehen werden.



Gegen die Geseze, diejenigen so-

woh l , die bereits erlassen worden, als

auch die in Zukunft noch erlassen wer-

den, soll feine Gelwhnheit besiehe«,

und Kraf t haben, sie woge gleich in al-

len Erbländern allgemein oder lm ein-

zelnen Orte elngeführet seyn. Und wer-

den hiemlt alle vor diesem Gesez schon

bestehenden Gewohnheiten ^gönzlich auf-

gehoben, und ausser Kraf t gesezt, auch

diejenigen, welche in der Zukunft je»

malS einzuführen versuct-c werden soll«'',

wirkungslos, und als siraftahres

nen «kläret.



10.

Auch ln denjenigen Fällen, worü-

ber in den Gesezen nichts verordnet lst,

lst keine Gewohnheit zulässig, noch von

elner verbindenden Kraft . S o l l ln der,

gleichen Fällen eine allgemeine und ge-

wisse Anordnung für nothwendig, oder

doch ersprießlich gehalten werden, lst

dieselbe bei dem Landesfürsten zu suchen.

i r .

Auf eine Gewohnheit kann nur

dann gesehen werben, wenn eln Gesez

zwar die Hauptsache entscheidet, ln Ne-

treff der Umstände aber dabei sich auf

den Landesgebrauch, und die bisherig«

T 3 Ne-



Beobachtung bezieht. I n diesen Fal-

len soll für Recht gehalten werden, was

ln einem oder mehreren Ländern entwe-

der von allen, oder doch von dem größ-

ten Theile freiwillig, öffentlich und durch

längere Zeit beobachtet worden.

1 2 .

Wenn jedoch eine solche Gewohn-

heit verbindlich sein soll, muß die Gleich-

förmigkeit derselben wenigstens dreimal

freiwillig und wissentlich von Allen, oder

von dem größern Theile beobachtet, von

der Ausübung wenigstens eine Zelt

von ic> Jahren verflossen, und solch«

während diestt Zeit von Niemanden

widersprochen, noch dagegen sonst etwas

Widriges sein vorgenommen norden.



§'

Uiber Sachen oder Handlungen,

dle jedermanns freier Willfahr überlas-

sen sind, findet keine verbindliche Ge,

wohnhelt Platz. Auch kann aus gleich,

förmlgell in gleichen FLllen ergangenen

Rechtssprüchen für dle künftigen Hand-

lungen lelne Gewohnheit erwachsen.

§ 14.

I n so welt Gewohnheiten einge-

führt werden können, werden sie durch

spätere Gewohnheiten auch wider aufge-

hoben. Aber da solche Gewohnheiten

ihre ganze Wessenhelt und Verbindlich-

keit nur von der g«sezgebenden Gewale,

T 4 und



und her stillschwelgenden Bewilligung

des Landesfilrsten erhalten, so bleibt

es diesem auch stets vorbehalten, Ge-

wohnheiten nach Erfodernlß der

de zu beschranken und aufzuheben.

Den von dem Lanbesfursten

liehen? besonderen Begünstigungen, Gna<

den, und Freiheiten soll von niemanden

entgegen gehandelt, noch dem Begnadig-

ten lm Genuße der ihm verliehenen

Freiheiten ein Hindernis gelegt werden.

§. 16.



Alle von dem Lanbesfllrsten eethell-

ten Vegiinstigungen enthalten das Be-

dingnlß in sich, wenn sich die Sache an-

gebrachtermassen verholt.

Wenn sich daher nach der Hand

lekgte, daß Begünstigungen durch un-

wahrhaftes Anbringen, Verfchwelgung

der Wahrheit, oder arglistigerweise er-

schlichen worden, soll der Fall dem Lan-

desfürsten jedesmal zur Abänderung der

Emschllessung angezeigt werden.

Zwischen zwei gleich begünstigten

Personen, die ln dem Genuße ihrer

T 5



Befreiung zusammtreffen, und einander

hinderlich fallen, gebührt dem, welche^

ohne die Befreiung einen wesentlichen

Schaden leiden würde, der Vorzug vor

dem andern, dem der Genuß seiner Be-

günstigung nur Gewln brächte. Wo

aber bei beiden gleich entweder um Ab-

wendung elnes Schadens, oder um

blossem Gewinn zu thun wäre, ist die

Befreiung überwiegender, welcher bei

der Verleihung in Zusammentreffung

mit andern der Vorzug nammentllch

zugestanden worden. Bei allen andern

Begünstigungen ist dle ältere der spä<

ter verliehenen vorzuziehen, wenn nicht

die erste« durch dle leztere ausdrücklich

aufgehoben wirb.

. 18.



Dle Dauer elner Befreiung hängt

von der Meinung ab, welche bei Ver-

leihung derseben aeäussert worden. S o

erloschen persönliche Begünstigungen,

wenn dke Personen sterben, ober wenn

dle Eigenschaft, unter welcher die Be-

freiung gegeben worden, verändere wird.

Sächliche Befreiungen hören auf, wenn

dle Gemeinde, der sie ertheilt sind, gänz-

lich aufgelöste, das Amt, dle Würde,

mit der sie verknüpft sind, nicht mehr

ersezet wird, oder die Sache, worauf

sie haften, solchergestalten zu Grunde

seht, daß zu Wiederherstellung keine

Hofnung vorhanden ist.

§. 15.



Der ethaltenen Nefrelungen kann

jedermann durch ausdrücklichen Verzicht

oder stillschwelgend durch den Nlchtge-

brauch sich begeben, es wäre dann der,

welchem die freie Schaltung mit seinem

Vermögen mangelt, oder, wenn die K "

gebung zum Nachthell einer gesammttn

Gemeinde, oder eines Drit ten gereichte,

oder auch wenn die Befreiung mehr

zum gemeinen Besten, und zur Auf-

rechrhaltung eines Gtandes oder Wur<

de, als zum Vorthelle der Person ver-

liehen wo.den.

. 20.



2 0 .

Wenn ble Begünstigung ln elner

blos wlllkührllchen, niemanden nachthes-

ligen Ausübung besteht, so zieht der

Nichtgebrauch deren Verlust nicht nah

sich. Sonst aber werden Begünstigun-

gen ganz, oder zum Theile/ nachdem

ganz, oder zum Thelle davon nicht Ge-

lrauch gemacht worden, auf folgende

Art verlohren: Wenn dle Äe^ünstigung

in einem Befugnisse, von andern etwas

zu fodern, oder mit ihrer Beschwerde

ein Recht auszuüben, besteht, erlischt

dieselbe durch die vorgeschriebene Ver-

jihrungSzelt, wofern während dieser Zelt

der Gebrauch thunllch gewesen. Hinge-

gen wenn der Begünstigte von einer
ge.



gemeinen Beschwerde enthoben war, Hort

diese Beseelung sogleich auf, w:nn dn-

selbe sich der lhm erlassenen Beschwer,

de dreimal freiwil l ig, wissentlich, m»d

ohne Vorbehalt unterzogen hat.

Mbrlgens muß es stets von dem

Landesfursten ablängen, sowohl eine

bloße Gnadenverleihung willkührlich zu

wiederrufen, als auch jede andsre nah

Befinden aufzuheben, wenn davon eln

widriger Gebrauch oder Misibr^u-H ge-

macht, oder sol'5e durch Veränderung

der Umstände unbill ig, mic denselben

unvexttilglich, vielleicht gemeinshadlich

würde.

H. 22 .



§. 2 2.

Wenn bei Verleihung elner Frei-

heit ausdrücklich vorgesehen ist, daß

deren Vestättigung von Zelt zu Zelt

angesucht werden soll, oder wenn bel

leweiliger Veränderung der Landesre-

gierung wegen Bestätigung der Befrei-

ungen ein allgemeines Gebot ergeht,

erlischt dle Befreiung gänzlich, wofern

in der allberaumten Frist die Bestallt-

gung nlchc gesucht wlrd.

h- 23.

Eine erhaltene NesiÄcfgung glebt,

wenn dle Befreiung beleilS erloschen

ist, kein neues Recht, sondern bestärket

blos dasjenige, welches aus der ersten

Befreiung gebühret, und nur in dem

Masse



Masse, als der Beseelte sich ln dem

Besitze befindet, und dieser Besitz we-

der den landesfürstlichen, noch eines

andern Gerechtsamen zuwieder i s t : es

wäre dann ln der Bestättigung ein Mch

reres besonders ausgerückt, oder einer

schon erloschenen Befreiung ,Z>re vorige

Kraf t von neuem nammentllch beigelegt.

§. 24 .

Diese erlassenen Dese;e sind stets

nach dem eigenen , lmd <̂ l! ^emrine«

Verstande der Worte zu nehme«. Nie-

mand ist berechtiget, sich einer rechts

kräftigen Auslegung a^zu^^issr,,, «och

unter dem Verwände ewes U^terscl i<rs

zwischen den Worten zi«;d dem

der



Gcsez solche zu erweitern, oder ein-

zuschränken. Auch soll kein Richter um

ler Vorschüßung einer von der Streng

ge der Rechte unterschiedenen Bil l igfelt

von det klaren Vorschrift der Geseze

abgehen. I n denjenigen Fällen aber,

wo der Richter durch die Geseze selbst

angewiesen wird, auf Person, Zeit, Or t

und andere Umstände zu sehen, liegt ihm

ob, alle diese bei der Handlung unters

laufende Umstände nach der natürliches

Billigkeit zu beurteilen.

Auch sonst Jedermann, besonders

Parthelen bei Rechtsstreitgkelten, und

ihre Rechtsfreunde haben sich aller ge<

ZweUe Forts. u kün,



tönsielten Auslegunq der Gesezs, aller

Ausdeutung, Erweiterung, oder Bs'

schrsnkung derselben durch Gewohnheit

ten zu enthalten. Nicht nur daß auf

Wendungen dieser Art keine Rücksicht

zu nehmen ist: sondern wenn gesilesent-

liche Wortverdrehung, oder Arglist wahr-

genommen würde, oder wenn wider die

klare Vorschrift der Geseze eine widrige

Gewohnheit angefähret uurde, soll g "

gen den Aufführenden nach richterlichem

Ermessen noch mit scharfer Scrafe vor-

gegangen werden.

§. 2 6.

Wenn dem Richter ein Zweifel

vorfiele: ob eln vorkommender Fall in

dem Gese»e begriffen sel, oder nicht?

wenn



wenn lhm das Gesez dunkel fttlen«, ober

falls besondere, und sehr erheblichere«

denken der Neobachtun.; desselben ent-

gegenstunden, soll die Belehrung allzeit

von dem Landes flit sten gesuchet werden.

Aber wenn ein Fal/ zwsr nlchl wönlich

ln dem Geseze ausgedrückt- jedoch in

ben Umständen, und der ganzen Beschaf-

fenheit der Sache mit einem andern

ausdrücklich entschiedenen Falle boükom-

wen gleich wäre, so ist zn>ar dem Rich«

ter, den unentschiedenen Fall nach dem

entschiedenen zu beurtheilen gestaltet;

doch soll ein solcher Fall jedesmal dem

kandeefinsten angezeiaet werden.

U 2 j . 27



§. 27-

D ie von dem Landesfmsten er-

theilten besonderen Begünstigungen sind

eknfaliS nach den buchstäblichen Imchalt

zu nehmen, und wenn sich iider eigent-

lichen S inn erhebliche Anstände üußer,

ten, ist der Fall dem eandesfllrjw

zur Entscheidung vorzulegen. Ausser

solchen erheblichen Anständen ist in

Ansehen der Begünstigungen llberhaupt

die Ricklscknur: jede Befreiung ist auf

das genaueste auszudeuten, folglich im

Zweifel clne zur Beschwerde eines an-

dern gereichende Befreiung mehr f"e

persönlich und zeitlich als immerwährend

zu achtel?. Und wo es auf eine Ent-

hebung von dcn G.sezen, oder auf den

Ab-



Abbruch des von einem Drit ten bereits

erworbenen Rechts ankömmt, da soll

darauf gesehen werden, daß von den

Tesezen st wenig, als es mlt der Wi r -

kung der Befreiung geschehen kann, ab-

gegangen, und dem Dr i t ten , so wenig

als möglich, geschadet werde.

Zweites Hauptstuck.
Vsn den Rechten der Un-

terthanen überhaupt.

< ^ iter dem Schuhe, und nach der Lei«

tung der Landesgeseze genlessen alle

Unterchanelt ohne Ausnahme dle vollkom-

mene Freiheit.

Uz §.2.



5. 2.

Unterthanen, dk von dem Feinde

angefangen werden, bleiben ihre Reckte

und Terechlfamme bis zu ihrer Rückkehr

unvermindert, sowohl die, welche sie

bereits gehabt, als die ihnen während

der Gefangenschaft anfallen. Wäre aber

auf eine oder andere Art etwas zu de-

ren Beeinträchtigung geschehen, so stll

wenn ihnen jonst nichts im Weege steht,

ihnen die erfoderllche Rechtshilfe ver-

schaffet werden. Auch was sse wöhrend

der Gefangenschaft mit ihrem Eigen-

thum geordnet haben, hat vollen Ve-

stand; wofern nur ihr freier und unge-

zwungener Wil le genugsam erweislich ist,

und sie ausser der Gefangenschaft zu einer

solchen Anordnung fähig gewesen wären



5- 3.

Alle, die ln den k rMndem unter

der landes fürstlichen Genall vereiniget

leben, sind für Inländer un5 U tcrcha,

nen zu hallen, und gemessen ohne Un-

terschied die Untenhanen und Inländern

allgemein gebührenden Hechle. Fremde

genkessen bei einer Durchreise, oder sonst

bei ihrem Aufenthalte in den Erblsn-

dern den gemeinen Laildcsscl uß, sind

aber für keine Uneerthnen zu achten.

§ 4-

Alle Ulitertlanen in den Erbliln»

dern sind Erbssähiq , auch zu Erwerbung

beweglicher und unbeweglicher Guter be-

l l 4 fugt.



fugt. Daher können sie nicht nur in

den Ländern, wo sie vermog der Lan<

desfassung landesfthtg sind, sondern auch

tn aidern Ländern, wo siedlese Fähig'

keit noch nicht haben, wofern sie an<

ders nicht durch die Landesverfassung

fiusaeschloffen sind, sowohl durch lebzei-

tige als leztwllllae Handlungen landschaf"

liche Güter, Gülten und Rechte an sich

bringen, auch zu dem landtästichen Be-

sitze derselben gelangen, und alle Rech"

te des Besitzes ausüben, ohne daß sie

von einem Landmanne dieses Landes

durch Anmeldung des EinstandrechtS

cus dem Besitze verdrungen werden

mögen. D a ) Einstandsrecht wlrd hie-

Mit ganz aufgehoben.

U 4 5 5-



Doch ist niemand befugt, schon

wegen dleses Besitzes, auch auf dle Land,

Mannschaft und die davon abhängenden

Gerechtsame selbst Anspruch zu machen,

so lange er nicht auf die vorgeschrlebe«

ne Art die Eigenschaft elnes Landmannß

lrwolben hat.

6.

Was bei Landschaftlichen Gutern

und Rechten vorgeschrieben w i r d , ist

auch von bürgerlichen Gründen, und

den darauf haftenden Rechten zu ver-

stehen. Und wird bei lürgerlichen

Gründen das bürgerliche Einstaxdsrecht

ebenfalls gsnzlich aufgehoben.



Auch Fremde können nlcht nur be-

wegNche Guter, sondern, wenn »onst

kein Hindernlß entgegen steht, auch

landschaftliche, und bürgerliche Guter,

Herrlichkeiten und Rechte an sich brin-

gen. Jedoch nur auf rechtmlßige Att,

und offenbar, keineswegs aber durch

Schelnhandlungen, oder heimliches Ein-

v«st«ndniß. Auch sind Fremde in Be-

treff der landschaftlichen, und bmfierll-

chen Güter, Herrlichkeiten, und Rechte

so lang des Ekgenthums ,md rechtli-

chen Besitzes unfähig, bis sie die E l '

aenschaft eines Inländers, und Unter-

thans angenommen , und in diesen Staa-

ten ihren Wohnsitz genommen haben.

z. 8.



8.

Gegen Fremde, denen ln einem

ter Erbender elne Erbschaft zufällt, soll

das nömliche Reckt gelten, welches ge-

gen die Inwohner dieses ErblandeS ln

ihrem Vaterlande geltend ist. Wenn

in einer solchen Verlassenschaft, zu de-

ren Erbschaft ein Fremder gelangen soll,

landschaftliche oder bürgerliche Guter

begriffen sind, so hat dasjenige An-

wendung , was im vorigen §. festgese-

zel worden.

§. 9.

Fremde können also um so mehr

anderes unbewegliches Elgenthum, wel-

ches die Eigenschaft eines bürgerlichen

oder



oder landschiftl. Gutes nicht an sich hat,

durch lebzeltige Handlungen erwerben,

und durch die Erbfolge an sich bringen.

I n beiden Fallen aber sind sie verpflichte,

den feslgesezten Grundrechten Genüge

zu leisten. Widrlgens die Grundobrlg-

kett befugt ist, sich ihres in der Lan-

desverfassung gegründeten Rechts zu gei

brauchen.

Drittes Hauptstück.
V o n den Rechten zwischen

Eheleuten.

/Vheversplechen, wodurch sich eine
Maims > und Weibsperson die she

vorhinein zusagen, haben keln« r«ch>ll»

ch.' Vttbindllchlelt. We.m tah«

Ehe»



Eheverlpreclfn gleichwohl eingegangen

wi rd , dasselbe möge auf was immer für

eine Art gefasset, mit was immer für

Feietlichkeiten versehen sein, soll es we-

der eine Vertindlichkeit zur künftigen

Ehe nach sich ziehen, noch sonst, eine

rechtliche Wirkung haben.

§.

Um so minder soll elne nach vor,

hergegangenem Eheversprechen geschehe-

ne Schwächung oder Schwängerung

elne Verbindlichkeit zur künftigen Ehe

gründen ; eine solche Schwächung oder

Schwängerung soll nicht anders ange-

sehen werden, als wenn solche ohne vor-

heriges Eheversprechen gejchehen lst.

5 5-



Dle Ehe an sich, als eln

licher Vertrag betrachtet, und die da-

raus filessenden wechselseitigen bürger-

lichen Gerechtsame und Verbindlichkei-

ten erhallen ihle Wesenheit, Kraft nnd

Bestimmung ganz und einzig von den

landesfusstllchen Gesezen. Dle

scheldung der hieröber entstehenden

tlgfelten gehöret also für die lande

fürstlichen Gerkchtsstellen.

Jedermann ist bef,,gt, einen

dertrag einzugehen, der durch

Anordnung dazu nickt lmfshig
ret wlrd.

5. 5-



5' 5-

E r s t e n s : S i n d zu Schliessung ei-

nes Ehevertrags nlchf fähig, mlnder/öh«

rige, wenn ste Ihres ehe leiblichen Vaters

oder in dessen Abgang des Großvaters

väterlicher Geile Einwilligung darüber

nicht elngehollet haben.

z. 6.

Wenn jedoch Vater oder srsßva«

ler lhre Einwilligung versagen, lst den

Kindern, od^r dem Thelle, mit wel-

ches die Ehe nicht zugelassen werden

w i l l , wie auch stlnem Vater oder Vor-

mund« ffch an ble Gsrlchtetehörde zu

wenden gestattet.



5- 7-

Findet dle Behörde, nachdem det

Vater ober Großvätet vernommen wor-

den, dke Ursache der'verweigerten Ein-

willigung erheblich, so ^at auch dieselbe

das Gesuch auf eine den Umstanden an,

gemessene Art a^is^lagem Könnet

dle Aeltern leine wichtige Ursache ihrer

Weigerung anfuhren, so solp dte

Horde versuchen, sie zur gmlicken

willlgunq zu vrrw3gen: fallt der

<uch fruchtlos ausz ' f t hat das.Gericht

die Elwlllignng voK Anttswegon zu er,

«hellen. Elne az.f gerichtliche Bewilli-

gung geschlossene «he hat nicht nur voll-

kommene Gültla/eie, sondern ,oll auch

den Kindern an i l)«n Rechten zu kei-

nem Nachthelle gereichen.



8.

Wenn mtnberMrige, ohne 3ln-

wlllsgung des Vaters oder Großvaters,

oder wider deren ausdrückliches Verbot,

ehne die Gerichtsbewillkgung angefuchet

zu haben, ober gar nach einer gerlchtll,

chen Abweisung eine Ehe Messen, ist

dieselbe ganz ungültig, und ohne allo

Wirkung.

Wofern der Vater oder Großva-

ter väterlicher Seite zwar am Leben

sind, aber das Gericht dieselben vcn der

Vormundschaft entweder, weil sie darauf

Verzicht yelhan, oder wegen eines wl-

Zwelte Forts, k der



der sie streitenden Bedenkens auszuschlie)

sen, mithin einen andern Vormund zu

bestellen befunden ha t , ist nebst der

Einwilligung des Vaters oder Großvc-

terS auch die Einwilligung des Vormunds

elnzuhollen. S ind diese in ihrer Mei-

nung unterschieden, hat das Gericht zu

entscheiden.

§. 10.

Zwei tens . ' Wo Vater und Groß-

vater väterlicher Selte gestorben sin'',

können Minderiahrige dennoch ohne E' l "

willigung derjenigen, unter deren

sorge sie stehen, sich nlcht verehe

I n einem solchen Falle aber ist die

Einwilligung des Vormunds allein nlcht
genug



genug, sondern muß auch die gerichtli-

che Genehmhaltung angesucht werden.

Wollte ein Vormund weder selbst

einwilligen, noch die Vormundschaftsbe-

hörde angehen, so steht nach §. 6. dem

Minderjährigen selbst, oder andern in

selbem Namen f re i , sich an die Behor,

de zu wenden, welche nach Vernehmung

des Vormunds vorzukehren hat, was

sie der Bllllgkelt gemäß findet.

Die Heurath gr«Mhrlger Kinder,

wenn sie gleich ohne, oder wlder die

X 2 Ein-



Einwill igung des Vaters oder Großva-

ters geschlossen worden, ist gültig. Wo-

fern aber dle Ursache der von dem Va-

ter oder Großvater geschehenen Weige-

rung so beschaffen ist, daß sie vom Gerichte

für gründlich anerkennet wi rd, sollen die

Aeltern nlcht nrr aller Ausstattung oder

Versorgung, nie sie immer beschaffen

sein mag, gänzlich entbunden, sondern

auch befugt seln, so we.t sie nlcht ec-

wann nachher die Heurath begnehmiget

haben, ein solches ungehorsames Kind

zu enterben.

Be l einer solchen Heurath, sie m8-

ge gültig oder ungültig seln, sollen nach

De-



Beschaffenheit der Umstände dle/enlgen

ohne Unterschied bestraffet werden, dle

dazu v « führet, dle aus Algllst oder

Gewinnsucht sich dabei zur Unterhand-

lung gebrauchen lassen, ober dazu An-

laß, Gelegenheit, Vorschub gegeben

haben.

i- 14.

D r i t t e n s : Ehen zwischen einem

Unterthan dieser Staaten von christli-

cher Religion, und einem andern, der

der christlichen Religion nicht zugethan

ist, sind nichtig und ungültig.

§. IS-

V i e r t e n s : Ein Mann, der be-

telts mit einem Weibe, oder eine Welbs-

t 3 per-



person, dle bereits mit einem Man-

ne verheurathec ist, sind, so lang die-

se Ehe besteht, nlcht befugt, eine zwel-

te Ehe einzugehen. W i rd eine solche

zweite Ehe dennoch geschlossen, ist sie
ungiltlg.

16.

Wenn daher verehlicht gewesene

Personen zur neuen Ehe schreiten wol<

len, sollen dieselben, wofern der Tod

des ersten Ehegatten an dem Orte, wo

sie sich wieder verehelichen wollen, nlcht

allgemein kündig ist, nicht eher zur zwei-

ten Heurath gelassen werden, bis sieden

Tod des vorigen Ehegatten auf eine

lm Recht zureichende Ar t bewiesen ha-

ben.



§.

F ü n f t e n s : Blutsverwandte sind

sich untereinander zu verehelichen unfä<

big. I n der auf und absteigender L i -

nie ist diese Unfähigkeit kmmerwöhrend.

Unter Seltenverwandten aber soll sie sich

nicht welter erstrecken, a?s auf die Heu-

lath zwischen Bruder und Schwester,

dann zwischen Bruder und seines Bru-

ders oder seiner Schwesiel Tochter, wie

auch zwischen Schwester und lhres Bru-

ders oder ihrer Schwester Tc»hn, und

auf die Heurath zwischen Geschwister-

kindern.

§. 18.

Diese Ul,fz.,lgkeic zur Ehe zwischen

Selttnverwandlen bestehet ohne Unters



schied, nicht nur wenn dle Bruder und

Schwestern von elnem Vater und von

einer Mutter abstammen, sondern auch

wenn sie bloS den Vater oderblos dieVtut-

ler gemeinschaftlich haben. Überhaupt je-

de Verwandschaft, sowohl, welche aus

ehelicher, als dle, welche aus uneheli-

cher Erzeugung ihren Ursprung hat, wild

ln der angeführten Art eln Hindernlß

der Ehe.

13

Sechstens: Auch dle Schwl-
gerschaft mache zwischen dem Manne

und den Verwandten seines WeibeS,

d^mn zwischen dem Weibe und den Ver-

wandle«, ihres Mannes die Ehe ungül-

tig.



ttg. Der Mann nämlich kann die lm j . 17

und 18. erwöhnten Verwandten feines

Welbs, und das Weib dl« daselbst er.

wähnten Verwandten ihres Manns nicht

«hllchen.

2 0 .

Wofern jedoch ln irgend einem be-

ftndern Falle sehr wichtige Ursachen vor-

handen wsren, welche eine Ehe zwischen

Personen, deren Verwandschaft oder

Schwägerschaft die Verbindung hindert,

rathlich machten, muß der Fall allzeit

dem Landesfürsten anze iget , und sei,

ner darüber ergehenden Anordnung nach-

gelebt werden.

j-



S i e b e n t e n s : Wer elue Weibs-

person gewalttätiger weiße entführet,

kann mit derselben eine gültige Ehe

nicht Messen. Wenn jedoch die Weibs-

person, nachdem sie sich wieder außer

Gewalt des CntfthrerS befindet, denstl'

ben zu heurathen einwilliget, steht ler

Gültigkeit dieser Ehe nichts im Wege.

§. 2 2.

A c h t e n s : Ebenes werden ei«

Ehebrecher und eine Ehebrecherin«

für unfähig erkläret, miteinander eine

gültige Ehe zu Messen, wofern der

begangene Ehebruch, vor der zwistl,en
den-



denselben geschlossenen E h e , gerichtlich
erwlesen worden.

§- 23.

N e u n t e n s : Sollen auch ble/enl-

gen miteinander «lne gulllge Ehe ein-

zugehen unfähig sein, die den ihrer Heu-

rath tm Wege stehenden Ehegatten des

einen Theils ermordet haben; die Er-

mordung mag von ihnen selbst oder auf

ihre Veranlassung von einem andern

vollbracht, und entweder mit beiderseiti-

ger Einwilligung, oder auch nur von ei-

nem Thelte, ohne Willen und Wissen

des andern Thells verübet worden seyn.



^ l- 24-

Z e h n t e n s : Milltirpersonen sind

ohne schriftliche Erlaubnis von ihren Re-

gimentern, Korps, ober sonst von ihrer

vergessen Obrigfeit sich zu verehew

«l'en n'chc fähig. Nlcht nur, baß elne

w!der dieses Verbot eingegangene Ehe

flic sich ungültig und nichtig ist , son-

dern es werden auch die Parthelen, wel-

che sich geehlichet, und der Pfarrer, Pa-

stor, oder Pope, welche Milit2rperso<

nen ohne die vorgeschriebene Erlaubnlß

getrauet haben würden, nach Veschab

fenhelt der Umstände bestrafet werden.

25.

I n Ansehen der in der katholische«

Kirche mit dem Stande der G



und den abgelegten Oldensgelübden ver-

bundenen Unfähigkeit zur Ehe bleibt das

bisher Bestehende unabgesndert.

26.

Der Chevettrag (Kontrakt) selbst

wird geschlossen, wenn eine Manns - und

eine We bsperftn einwilligen, miteinan-

der in eine unzertrennliche Gemeinschaft

zu tl-etten, um Kinder zu erzeugen, und

dcr mit diesem Stande verbundenen

Rechte zu gemessen.

§. 27.

Die Einwilligung ln dle Ehe muß

klar und deutlich ausgedrückt, und km

allgemeinen von den Parthelen selbst g«-



geben- werden. Zwar ist die

auch durch elnen Bevollmächtigten zu

Messen erlaubt; allein eine solche Ehe

lst nur dann vollgültig, wann dle Voll-

macht auf die Heurath einer bestimm-

ten Person gerichtet ist, und wann die-

se Vollmacht zur Zelt, da der Btdoll-

miichcigte die Ehe schließt, nicht bereits

widerrufen worden.

5- 28.

Alles, was die Einwllllgung ver-

hindert, verhindert auch die Gultigkclc

des Ehevertrags. Daher können diejeni-

gen, dle ihrer Vernunft beraubet sind,

wenn sie nicht heitere Zwischenstunden

haben, ln welchen sie die Rechte und



Verb-ndlichkelten des Ehestands einsehen,

leine gültige Ehe Messen. Tauten

und Stmnsn hingegen, die ihre Eln-

willlgung dmch Zeichen ausdrucken fön-

nen, stehet zur Schliessung der Ehe

nichts lm Wegs.

29.

Ungültig ist der Vertrag der Ehe,

wenn in der Person, mlt welcher die

Ehe geschlossen worden, ein I r r thum

vol-gehs. Ein in Nebensache, ober ln

den Eigenschaften der Person vorgegan,

gener I r r thum aber hindert die Güstig«

keic dßs Ehevertrags nicht, es sei denn,

baß die Eigenschaft die ganze Wesen,

hell der Person verändere, und daß
von



don dee einen Seite die zur Ehe gege-

bene Eniwilligung darauf ausotücklich

beschsäl.ket, von der andern Seite aber

diese Eigenschaft betrug icherwei,e vm-

gegeben wölben.

§. 30.

Das Thehknberniß wird hiemlt au^

al:s den Fall erweirert, da eine Weibs,

Person zur Zeit der eingegangenen Ehe-

verblndung von einem Dr i l len wirklich

schwanger ls t , dieser Umstansi ihrem

künftigen Ehemanne nicht bekannt war/

und dieser, sobald er von der vorgöngs-

gen Schwangerschaft Beweise gehabt,

bei Behörde die Anzeige macht, auch

vorher keine Wissenschaft davo-, gehabt

zu haben, dsrlhun kann.



Der Tultigfelt der Ehe steht wei-

ters entgegen, wenn dle Einwllllgunz

durch Furcht und Gewalt erzwungen

worden; wofern nämlich dle Furcht zu

dem Ende, um die Einwilligung zur

Ehe dadurch zu erzwingen, eingejagt,

auch so beschaffen war, daß eine Per-

son, wie die, welche diese Furcht anfühlt,

derselben nicht hat widerstehen können.

Das Defugnlß, elne aus

we, oder Furcht eingegangene Ehe als

Ungültig anzufechten, hat nur dlr Thelll

der in den I r r thum versehet, oder dem

Zweite Forts. ? dle



dle Furcht elnge/agt worden, kelnestregs

aber, der andere, bei dem weder I n -

thum, noch Zwang vorhar.den was.

Gelbst der erste« soll mle keiner Klage

wider die geschloßene Ehe weiter geh"

ret werden, wenn nach entdektem Irr-

thume, ober vorübergegangener Furcht

er seine Einwilligung entweder ausdrück,

llch, oder durch freiwillig fortgesezte ehell-

che Helwohnung erneuert hat.

§- 33-

Indessen wlrd hlemkt erkläret: daß

nlcht jede obgleich deutlich ausgedruckte

Einwilligung zur Schliessung der sfte

für hinlänglich anzuerkennen ist. 3 "

Wessenhell ves Ehevntrags, und als

el«,



ein zu dessen Gultigleit unumgängliches

Nedlngniß wlrd vorgeschriebest, daß

die beiderseitige Einwilligung zur Ehe

in gegenwart des Pfarrers, Pastors,

Popen oder Rabiner, in dessen Pfarre

oder Sprengel die Brautleute wohnhaft

sind, und in Beisein von zween Zeugen

ausgedruckt werde. Doch ist dem Pfar-

rer, Pastor, Popen oder Rablner das

Vefuqniß elngeräumt, daß sie statt ihrer

auch jemanden andern, um in ihr«m

Namen bel Schliessung der Ehe gegen-

wörrlg zu sein, bestellen mögen.

t- 34.

Wo Bräutigam und Braut unter

verschiedene Pfarrbezlrke geh len, ist e»

<3 2 5 "



genug, wenn die eheliche Elnwilliaullg

entweder vor dem Pfarrer, Pastor. Po-

pen oder Rablner des Bräutigams,

oder vor dem Pfarrer, Pastor, Pope?,

oder Rabiner der Braue erkläret wird.

Jede Ehe , bevor sie geschlossen
wird, soll in der Pfarrkirche der Braut-

leute an einem Sonntage oder gcboce«

nen Feuertage zur Zeit der Plcdigl,

oder wenn sich sonst das Volk in grö-

ßerer Menge versammelt, öffentlich auf-

g-boren (verkündiget), bei diesem Auf-

gebote (Verkünden) beide Brautet :

wie Tauf-und Gescklecbtsl amen, Ge-

burtsorte und Stande deutlich bezeichnet,

Ul.d



und das Aufgebot noch an zween folgen-

den Sonn-oder Feiertsgen wiederholet

werden ; damit /edermann hlnlöngllch

Zeit habe, ein ihm etwa bekanntes H i n ,

derniß gehörig zu entdecken.

§.

Gehören ble Brautleute unter ver-

schiedene Pfarrbezlrke, so soll das drei-

malige Aufgebot in der Pfarre von bei-

den geschehen: und hätte eines dcr Araul-

leure sich in seiner dermallgen Pfarre

noch nicht durch sechs Wochen aufge-

halten, so soll das Aufgebot auch noch

ln derjenigen Pfarre geschehen, unter

welche es vorher gehöret hat.

§- 37-



§. 37-

I n ausserordentlt'chen Fsllen ober

wo Gefahr auf den Verzüge haftet, ist

den Parthelen gestattet, um Nachsicht

des dreimaligen Aufgebots anzulangen.

Um diese Nachsicht haben sie sich an ihre

weltliche Nehörde zu wenden, welcher

das Nefugniß eingeräumt ist, ln sol-

chen Fällen die angesuchte Nachsehung

zu ertheilen.

!' 3» .

I n allen Fäl len, wo das Aufge-

bot ln mehr als einer Pfarre zu gesche-

hen hat, hat der Pfarrer, Pastor, Pope

oder Rabiner, in dessen Gegenwart die

Ehe geschlossen werden soll, sich/das
niß



niß des auch in der andern Pfarre ge-

schehenen Aufgebots geben zu lasset,.

Ohne Aufgebot soll kein Pfarrer, Pa-

stor, Pope oder Rablner unter schwer

rer Strafe eine Parthel trauen (kopu-

l l r e n ; oder zusammgeben) wenn ihm

nlcht die von der weltlichen Behörde er-

haltene dleSfslllge Nachsehung, oder im

Falle es elne Milltärperson ist, dle von

ihrem Regiments, HorpS oder vorgesez«

ten Obrlgkeit erthellte Erlaubnis lchrlft,

lich vorgezeiget worden. Eine ohne

das vorgeschriebene drelmalige Aufgebot,

oder ohne elne über das Aufgebot er-

h,ltene Nachsehung, oder endlich ohne

gesezmWge Erlaubnis geschlossene Ehe

lst gänzlich ungültig und nichtig.

39



Jeder Pfarrer, Pastor, Pope odtt

Nabln« ist schuldig, alle ln selner Pfar-

re geschlossenen Ehen mlt deutlicher Ve-

nennung der Eheleute, wie auch der da-

bel gegenwärtigen Zeugen, dann mit

Benennung des O r s , wo die Ehe ge-

schlossen worden, und ob selbe vor ihm

selbst, oder vor elnem andern in semem

Namen, und vor wem sie geschlossen

worden, ln die zu diesem Ende bestlm'

teil Trauungsbucher eigenhsndkg einzu-

tragen, damit jeder über die Ehe, und

Zel t , wann sie geschlossen werden, ent,

stehende Zweifel daraus vollständig ge'

gehoben werden könne.



Jemand, der auf erlaubte Art ,ur

Unterhandlung elner Ehe gebraucht wird,

kann, wenn ihm dlests Geschäft eigends

aufgetragen worden, sclne Schadloshal,

tung ansuchen ; ausser dem aber soll we-

dee vor, noch nach erfolgter Heurath

etwas für dlp Unterhandlung gefodert

werden. Is t dem Unterhändler etwas

versprochen oder gegeben worden, so

soll das Versprechen ungültig sein, und

zu dessen Einbringung unter keinem Vor-

wände elnlge Rechtshilfe erthellet wer-

den. Das bereltS gegebene aber kann

sowohl vor, als nach der Heurats', bin-

nen einem Jahre, da dieselben geschlos-

sen worden, zurück gefodert werden; es

P 5 wlir-



würde dann erwlesen, daß es auf jeden

Fal l , ohne Bedingnlß, ob die Heurath

erfolge, oder nicht erfolge, freiwillig

geschenket worden.

Was hingegen fnr ble Unterhand-

lung nach erfolgter Heurath aus freiwil-

liger Erkenntlichkeit, und ohne 3 "

nöthiqung versprochen, verschrieben odee

gegeben w i r d , hat alle Gultlgkeft, ble

es von Rechtswegen haben kann. Ein

solcher U.tterhzndler hat jedoch sich aller

Arglist und ungeziemenden Absichle«

zu enthalten; wldrlgens wird er nicht

nur dem Hintergangenen Theile f2c al-

len Nachthell verfänglich, sondern ist

auch



auch nach Beschaffenheit der Umstände,
zu begaffen.

§- 4 2 .

Sogleich als der Vertrag der Ehe

ordentlich geschloffen worden, nehmen

dle beldseitlgen Rechte und Pflichten

ihren Allfang.

5 43-

Die hauptslhlichsie und wesentlich-

ste Pflicht der Eheleute ist die eheliche

Belwohnung. Finde sich, daß ein Ehe-

theil wegen Unvermögenheit diese Pflicht

nicht erfüllen könnte, so ist dem dadurch

benachlheiligten Gatten das Recht vor-

behalten, Klage anzubrlgen, damit dl«



geschlossene The für ungültig erkläret

werde.

tz. 44-

Be i solchen Klagen soll das Ge-

richt es niemals daran genügen lassen,

daß dle von der klagenden Parthel

a b f ü h r t e llnvermögenhelt des ändert!

Theils von diesem gerichtlich gestanden

w i r d : die Wahrheit der angebrachten

Unoermogenheit muß nach Verlchieden-

helt der Personen allezeit durch erfahr«

ne Aerzte, Wundärzte oder Wehmütter

(Hebammen) untersuchet melden.

§- 45«

Finden sich bei dieser Untersuchung

zuverlässige Zeichen einer fortdauernden

Un-



Unvermö'genhest, sie mag überhaupt,

oder nur ln Rücksicht auf den andern

Ehegatten vorhanden sein, so lst die

Ehe für ungültig und nichtig zu erklä-

ren. Wenn aber d^rch die susserlichen

Zeichen sich nicht zuverlässig bestimmen

läßt, ob die Unvermögenhelt nur zelt-

lich, oder beständig und fortwährend

sei, so sollen die Eheleute noch durch

drei Jahre beisammen wohnen, und

nach deren Verlaufe nur alsdann ge-

trennet werden, wann die Unvermö^en-

helc bis dahin fortgedauert hat.

. 4 6 .

Entdekt sich hingegen, dass die l ln-

vermögenhelt nur zelllich lst, und durch

An-



Anwendung schicklicher Mi t te l gehoben .

werden kann, so ist das Gesuch abzu»

weisen. Eben <o kann die Ehe nicht

aufgelöst werden, wenn die Unvermb

genheit zur Zeit der geschlossenen she

nicht vothanden gewesen, sondern nur

erst wshrend der Ehe durch Krankheit

oder andere Zufälle verursachet worden.

5- 47-

Der Mann erwirbt über das Weib

elne Gattung von Gewalt, welche j<>

dock nach Vernunft, Anständigkeit und

N i l l ykekt gemsßiqet sein muß. H ing"

gen liegt dem Manne auch ob, das

Weib seinem Stande gemöß zu unter-

halten, und sowohl gerichtlich als au-

ßergerichtlich zu vertreten.



§. 4» .

Wenn wegen Unterhaltung des

Eheweibs elne Besck werde gefuhrt wird,

sollen dle Gerichte schleunfge Vorsehung

treffen, und wofern gütliche Versuche

nichts versiengen, solche durch gerichtli-

che Ausmessung bestimmet.

§. 4 9 .

Das Welb erlangt das Recht,

den Namen, und Wappen des Manns

zu führen, und wird nach seinem Stan-

de aller seiner Ehren und Vorzüge thell-

haftlg. Dagegen de« Weibs Schuldig-

keit <st, dem Wohnsitze des Manns zu

folgen, demselben nach Verschiedenheit
des



des Standes ln seinem Nahrungsstande

Hll fe ,u leisten, und ihn in Besorgung

des Hauswesens nach Stande und

ten zu überheben.

i-

Mehrere den Eheleuten wechselst

t lg zustehende Gelechtsame werden ihre

gesezllche Bestimmung da erhalten, wo

über die Gegenstände, welche sie betref-

f e n , besonders angeordnet wird.

Nenn die Brautleute mit ihrem

Vermögen ftel schalten nnd wallen kön-

nen, so hangt es von ihrer Willkühr ab,
ob



ob und was der Bräutigam sich zu einem

Hemachsgute bedingen, und was die

Braut ihm dazu bestimmen will. Wenn

aber die Braut unter der Vormundschaft

steht, so hat der Vormund mit obervor-

mundschasciicher Gulheisung das Heu-

rarhgut nach ihrem Vermögen und nach

Beschaffenheit der Heurath zu bestellen.

Eben so hat der Valer, wenn die Toch-

ter ein eigenes, unter seiner Verwal-

tung stehendes Vermögen besitzt, und

enlweder mit seinem Willen oderdech mit

gerichtlicher sinwllligung heurathet, ihr

mit Genehmhallung des Gerichts aus

diesem Vermögen ein anständiges Heu-

auüzuniesfen.

Zweite Forts. 3 i 52



52.

Wenn die Braut kein elgenes oder

kein hinlängliches Vermögen hat, so sind

die Aeltern und Großeltern nach der

Ordnung, wie sie zum Unterhalle ver-

bunden sind, auch gehalten, derselben

ein Hturathsgm zu bestimmen, oder

dazu so viel , als nölhig ist, beizutra-

gen. Mutter und Troßaltern jedoch

sind zu einem HeurathSgute für ihre

Tochter und Enkllnn änderst nicht ver-

bunden, als wenn zu der Ehe auch ihre

Einwilligung elngehollet worden, obwohl

dieselbe sonst nlcht nothwendlg gewe-

sen wäre.

h. 53



63-

A'ffer den Ursachen, wodurch Ael<

lern vom standeSmasslqen Unterhalte der

Kmder befreit werden, entbinden sse

folgende Umstände noch besondees von

der Schuldigkeit eines HeurathsgutS:

eigene Mittettoffigseit, wenn dadurch der

selbst nct^ige Unrelhalt geschmälert, oder

die Versorgung der andern Kinder er-

schweret würde: Ein zu dieser, oder ei«

ner andern Ehe bereits empfangenes

Heuralhgul, oder eine Al f^llglinq, eb<

Won das Empfangene auch ohne Schuld

ber Tochter ve loten worden n ire: Die

auedrüctl'che Ä^ebung des Hcmaths,

guts bei groft)äl)rtgem Aller? eine Ver-

licht , welche emweoer von der Tochter

3 5 auf



auf dle Erbschaft desjenigen, der

Heuratlisgute unmittelbar verbunden ist,

oder von diesem auf dle El bschaft der

GroMern , von welchen das Heurath-

gut gefedert wild, gethan worden.

Wenn derjenige, so zur

lung des HeuralhsgutS verbunden ist/

dasselbe verweigert, soll das Gericht auf

Anrufung der Brautlcme, oder derje-

nigen, denen sie zu vertreten zusteh-,

den Weigernden unversiumc verrufen,

und zu erst durch gütliche Weqe zu ei-

nem anstcmdlgen Heuralhaute zu v-r-

mögen suchen. Vei fruchtlos

Netmillung, und woferne

llche Welgerungsursache vorl).nden zu

sein



befunden wi rd , soll das

gut von Amtswegen bestimmet, und

der Weigernde zu dessen wirklicher Be-

stimmung binnen elner anberaumten

Frist, nach Verlaus derselben aber durch

gerichtliche Zwangsmittel angehalten wer-

den. Doch steht dem Thells/ der sich

beschwert glaubet, der Zug an den obern

Richter offen.

tz- 55-

Bei Ausmessung des Heurathguts

sind zuerst S tand, Wurde der Perso-

nen und die Kräfte des Vermögens

i«m M.ßstabe zu nehmen, oder auf

das Gewerb, oder sonstigen Vermögens-

stand, dann aber auch auf d!e Anzahl

3 3 der



der noch unversorgten Kinder, und an-

dere ln den Hausaufwand elnstleffende

Umstände zu sehen; dabei jedoch »ich

aller nachteiligen Untersuchung des Vers

mogenS zu enthalten.

Be i aussergerichtllcher, freiwilliger

Bestimmung des Heuraehgucs höngt der

mehrere oder mindere Betrag von dee

Wll l lühr der Aelcern und GroMern

ab. Wenn diese jedoch ein zu g«rw"

ges, und mit der Anständigkeit nicht

übereinkommen, das Heuratliqut geben

wollten, und die Parthelen darüber nlcht

übereinkommen konnten, soll die Sache

vo?, dem Gerichte auf die oben vorgei

sch lebene Art entschieden werden.

tz. 57-



i - 57«

Ein Heurathgut kann auch wah<

rend der Ehe bestimmer, oder das vor-

hin schön bestimmte vermehret werden.

Doch ist der Mann, wenn diese Be-

stimmung nlcht vor der Heurath gesch«

hen, oder angesuchet worden, nlcht sbe-

fugt, das Weib oder ihre Eltern da-

rum gerichtlich zu belangen.

§. 68.

Diejenigen, welche ein Heurachgut

zu bestimmen schuldig sind, können bel

dessen Bestimmung ohne Einwilligung

des Bräutigams kclne Vedingnlffe von

was immer für einer Art beilücken.

3 4 Aber



Aber auch das, was mit Einwilligung

d"s NrLutlgams bedungen wird, tann >

der Braut nicht zur Verkürzung gerei-

chen; es sel dann/ daß sie grosijahrlg

ncke, und das unter solchen Beding«

Nissen bestimmte Hemathgut auf Abschlag

i l res künftigen Erbtheils, oder zu ihrer

gänzlichen Abfertigung ausdrücklich an-

genommen hätte. Um so weniger kann

einer minderjährigen Braut, wenn das

Heuralh^ut aus ihren eigenes Mittel«

b ümm<?t wird, durch solche Beding-

nisse ein Nacltheil zugezogen werden.

m jedoch in einem oder den andern

a'l.' der Nraut eigener Vortheil mit

,m'e,liefe, und dieser ohne Beifügung

emes derselben vi<ll icht nachrheilig schel'

nenden Vedlngnisscs nicht erhalten wer-

den



den konnte, so soll darüber die gen'chcli-

che TenehnHaltung eingehollet werden.

Einem D r l t l t n , der aus freier

Willkühr ein Heurathguc bestimme, wie

auch einer großjährigen Brau t , oder

Ehegattin steht f re i , nach eigenem B l ,

lieben, Ledlngnlsse und Nebenvertröge

beizufügen. Doch mlissen diese Beding-

Nisse und Nebenvercräge gleich bei Be-

stimmung de5 Heurathgucs belgesejet

werden.

Anfangs beigefügte Bedlnqnssse

können zum Schaden eines Dr i t ten, zu

3 5



dessen Vorthell sie gereichen, nach der

Hand nlcht mehr abgeändert werden.

Wenn jedoch diese Bedlngnisse den Vor-

thell elnes oder beider Eheleuten allein

betreffen; können sie, so weit sie Ver-

blndungen zu erlassen fähig sind, sich

dleser zugedachten Wohlthat nlcht nur

dann begeben, wann dle Bedlngnisse

von ihnen selbst eingegangen worden,

sondern auch, wann solche von den Ael

tern, Vormündern, oder einem

len herrühren.

61.

Wenn zu Erlegung des Heur.iths-

guts eine Frist bedungen ist, muß die-

selbe abgewartet werden. W o aber kek<

ne Frist bestlmmet worden, sollen dem

Be-



Bestimmenden, bevor er gerichtlich be-

langet werden kann, vom Tage der ge-

schlossenen spe noch sechs Wochen zuge-

standen werden. Nach deren Verlauf

kann das Heurathgut rechtlich mit allen,

von der bedungenen stlagsfrist, oder wo

keine Frist bedungen worden, vom Ta,

ge der Ehe verfallenen Zinsen oder ein-

gehobenen Nutzungen gesucht werden.

H. 62.

Der Rechtszwang wldee dle Ael-

lern und GroMcern erstreckt sie aber

nlcht welter, als auf dasjenige, was sie

füglich thun können, ohne sich selbst

rlnem Nothstande auszusehen. Fremde

geniessen dieser rechtlichen W o h l t a t nur

alsdann, wann sie das Heurathgut aus

blosser Frelgebfgfcit bfstellec haben.



i- 6z.

Wenn das Heurathgut in baarem

Gelds, in Sachen, welche lm Handel

und Wandel nach Gewicht, Zahl und

Maaß geschätzet werden, oder in abge-

treecenen Schulofoderungen besteht; über-

haupt wenn die Sache^ wsrinn das Hem

ruchgut bestimmt lst, in einem gewissen

Wenhe angeschlagen wird, es sei be-

weglich, oder unbeweglich G u t ; so er-

wirbt der Mann nach geschehener Ube:^

gäbe daran das volle und unwiderrufi"

<5e 3igemhum: hac also allen Aufwand,

Gefahr w,d Schaden davon zu tragen,

und kann damit als mit seinem eige'

nen V ue frei schalten und walten. D "

hcr nach aufgelöster Ehe nicht eben das-

jenl-



jenlge, was gegeben worden, sondern

eben so vlel von gleicher Güte und Ei-

genschaft, oder der angeschlagene Werch

des HeurathgutS zurückgestellt werden

muß.

64 .

S i n d aber Fahrnlsse nach ihrer

Gestalt und stuckweise, ohne einen be-

stimmten Wcrth zum Hcurathguce ge-

geben worden, so müssen solche zwa?

wenn sie bei dem Rückfalle des Heu.

tathszues noch bei dem Manne, oder

dessen Erben vorhanden sind, in dem

Stande, wie sie sich finden, zurückge-

geben werden: Ein dritter Besitzer aber

kann deswegen nicht angefochten werden;
son.



sondern sowohl ln diesem Falle, als wenn

diese Sachen, ausser der Abnutzung,

durch des Mannes, oder setner Elben

Schuld zu Schaden gekommen, gebüh«

ret nur derjenige W e r t h , den sie zur

Zeit der Deräusserufig oder geschehenen

Beschädigung gehabt haben.

5- 65.

Wenn liegende Güter, oder das

rauf haftende Rea te ohne Z

und Hedinaung des Werlhs zum

tathgute bestimmt worden; so erwlrbt

der Mann daran die blosse Nuhnlessung;

das Elgentfum bleibt bei dem Weibe,

oder demjenigen, der das Heurathg"t

bestimmet, das Elgenlhum aber sich

vorbehalten hat.



§. 66.

Dle Nuhnlessung des Heuraths-

erwirbt dem Manne während der

Ehe nicht nur die Verwaltung, sondern

auch den vollen Genuß aller abfallenden

Nutzungen. Was aber dem Heurath-

gute dergestalten zuwächst, daß es mit

demselben durch dle Natur, durch Zu,

fall, oder das Recht unzertrennlich der-

einiget wird, bleibt bel dem Heurath<

gute; nur gebührt den, Manne auch

von diesem Zuwachse dle Nutzung.

§. 67.

Dem Manne liegt ob, lel der

Verwaltung des Heurathsgltts. allen

I lelß, alle Sorgfalt und Vorsicht an-

zmven-



zuwenden, und solches ln allen Fallest,

wo es um de» Genuß zu lhun ist, alleiss,

wo es aber auf das E i g e n t u m , oder

Gerechlsamme desselben ankömmt, mit

Elnverstandniß des Eigentümers gê

richclich und allssergerichtlich zu verttet'

ten. Um so mehr hat er sich aller Ver-

ausscrung und a ler Handlungen zu lnt,

halten, woraus in der Folge eine Ver-

schltmmerung oder Beschwerung des Heu-

rathguls entstehen könnte. Auf »evei»

Fall ist das, was von dem Manne ge-

gen diese Verordnung geschehen

dem andern unschädlich, m,d,

durch des Mannes Thun ober llnrerlas-

sen das Gut ylei.1''w.'l)l beschävlget, ver<

minderr od«r adgewürdiget worden; ^

h " dec,el.e oder seine Erben dafür i "

haften.



. 68.

Zufälle verbinden den Mann zu

keiner Haftung : der zur bestsndiaen

Elhaltung und künftig besserer Benutzung

des Heuralhguts erweislich gemachte Auf,

wand aber Mjlß demselben bei der Zu<

riicksteUung vergütet werden.

§. 69.

T^em, welcher das Heuralhgut le^

stlmmt, stehe es frei, wenn dasselbe ln

gleichem Betrage/ cder Werthe zurück,

zustellm ist, deswegen ln dem Hcuraths-

briefe selbst, oder auf andere Art die

SiSerheit zu bedingen. I m allgemei-

nen aber hat das zur Versicherung teö

Hemalhgucs bestimmte Unterpfand vor

Zweite Horts. A a andern



andern Pfandverschreltungen keln

zügliches Recht: und wird diese Sicher-

heit weder durch dle allgemeine Verschrei-

lung allesVernwgens, noch durch die Ver-

schreibung elnes sonderbaren Gutes, son-

dern allein dadurch erworben, wenn an

elnem liegenden Gute, oder darauf haf,

tenden Rechte ein besonderes Unterpfand

Verschrleben, und der Heurathsbrlef, oder

die Versicherungsurkunde bei der Land,

tafel, bel den Etüdt -oder Grundbü-

chern vorgemerkt, oder da wo keine

kant taf t l und Grundbücher bestünden,

sonst auf die nach der Landesverfassung

eingeführte Art bedecker worden.

Wenn gleich das Heurathgutnlcht

von Anfang versichert worden; so mag



dessen Slcherstellung an dem Vermögen

des Manns, oder des/entgen, der zu

dieser Sicherstellung verbunden ist, er

habe nun das Vermögen bei Bestim-

mung des HemalhgutS bereits gehabe,

oder erst hernach erworben, noch allezeit

nachgeMchk werden. Der Mann , oder

wer sonst zur Slcherstellung verbunden

ist, kann entweder zur landtäflichen, stadt-

oder qrundbücherlichen Verschreibung et-

ner Hypotek angehalten, oder wenn et«

ne allgemeine Hnpotek verschrieben lst,

ein gerichtliches Pfandrecht an einem vor

Gerichte namentlich angezeigten G»<te

erworben wesden. Die gerichtliche Vor-

merkung hiebe jedoch nicht den Vorzug

vor Gläubigern, die auf diesem Gute

schon vorher ve« sichert waren.

Aa 2



Obwohl ohne diese gerichtliche Elw

Verleihung eines besonderen Unterpfan-

des, das Heurathgut nur als eine brief-

liche Federung anzusehen lst ; so wird

zur besonderen Begünstigung der Ehe

dem unversicherten Heurathgute an den

Zahlungsmitteln, die nach Abzahlung

aller mit elnem Pfandrechte bedekcen Fo«

derungen übrig bleiben, der Vorzug

andern blossen brieflichen , oder sonst

sönlichen Splüchen und Fod^ungen in

derjenigen Klasse verliehen, welche ln

der Konkuröordnung festgesttzet ist.

§. 72.

Zu Gewinnung dieses Vorzugs

aber muß auf dle ln der allgemeine«



Gerichtsordnung vorgeschriebene Art

dargethan werden: daß das HeurathgUt

dem Manne wirklich zugebracht worden.

Das Bekennmlß des Mannes allein hat

zwar seine Wirkung wider ihn und sel-

ne Erben, aber nicht wider die Gläubi-

ger: und kann auf dieses Gestsndnlß

allein im Abgang aller anderen Bewel-

le das Welb nicht zu dem Eide gelas-

sen werden.

§. 73-

Wenn Brauc - oder Eheleute mlc

ihrem Vermögen frei schalten und wal-

ten können; so ist die Slcherstellung

des HeurathgutS ihrer eigenen Wlllkühr

überlassen. Bei Verehelichung mlnder-
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jähriger Weibspersonen aber scll:n die-

jenigen, umer deren Obsorge sie stehe",

wo unbewegliche Güter vorhanden <"d,

von Amtswegen auf die Sich-rstellung

des Heurathguts bedacht sein, und das-

selbe längstens binnen sechs Wochen von

Zelt der Verehlichung bchörlg vorwerfen

lassen. Bei Verabssumung dieser Vo«<

schrlft haben sie, wenn das Heurathgut

vor erreichter Großjährlgteit der neu V " -

ehllchten Gefahr laufen sollte, dafür z«

haften.

§. 74 .

Diese Slcherstelllwg hat vorzüglich

an dem eigenem Vermögen des Ma"'

«es zu geschehen; von ihm selbst, wenn

er die freie Verwaltung hat, oder vo«
sei-



seinem Dater, oder Vormunde, denen

die Besorgung seines Vermögens oblieget.

§- 75«

Wenn der Mann keln eigenes oder

keln hinrelchenbes Vermögen hätte; sind

die Aeltern und Oroßälten, nach Maak

als sie zur Widerklage verbunden find,

das Heurathgut, doch nur in so fern zu

versichern schuldlg, als es ohne lhren

merklichen Nachthell geschehen kann.

§- 76.

Das Heurathgut kann während der

Ehe nicht zurück gefodert norden. Be i

kundbarer Verschwendung des Mannes

aber, oder sonst wenn bel Abnahme sel-

Aa 4 nes



nes Vermögens, eln dem unversicherten

HeurathgufO bevorstehendet Nachthell zu

erweisen ist, kann nicht nur auf die §.

70. verordnete Art die Sicherstellung,

Ladern auch, wo diese Sicherstellung

aus Mngel liegender Güter nicht gesche-

hen kann, anderweitige sicher, Anlegung

angesucht werden.

. 5 - 77 .

Was wegen des Heurathguts an-

geordnet ist, hat auch kel der Wlder-

statt, welche der Braut von dem

zu leisten ist. Eine Wider-

kann nkchr änderst begehrt werden,

"ls wenn ein Heuralhgut zllgebracht wor-

den. Freiwillig hingegen kain sowohl

elne



eine Wldellage ohne Heurathguc, als

«ln HeuraHM ohne Wlderlage bestellet

werden, und die leztere « l t dem He^

rathgute in gleichem, auch ln einem

großem, oder minderen Betrage beste-

hen.

§. 78. .

Diejenigen Personen, die den Töch-

tern und Enkllnnen zu einem Heurath,

gut verpflichtet sind, haben ln Ansehung

der Söhne und En5eln ebenfalls die Ver-

bindlichkeit zur Widerlag , wenn dieselbe

begehret wird. Wenn sich über den Be-

trag der Wibetlige nicht vereiniget

werden konnte; si"d bei der gerichtlichen

Ausmessung das Vermögen desjenigen,

Aa F der



der zur Wlderlage verbunden ist, un>

ander zu erwegen, billige Umstände

Grunde zu legen.

79 '

Wahrend der Ehe kann das Weli

weder dle Uibergabe der Wlderlage fo<

dem, noch auf dle Nutzungen einen An>

spruch machen: dle Verwaltung sowohl,

als die Benutzung gehört demjenigen,

der sie bestimmet hat.

80.

I n allen übrigen, worüber in An-

sehen der Niderlage hier nicht besonders

verordnet wird, lst sich nach dem j«
hal-



halten, was bel ähnlichen Fällen ln An-

sehung des Heurathguts festgefthet wor-

den. Nur daß der Vorzug, der dem

Hkurathgute im h. 71 vor andern Fo,

derungen zugestanden ist, der Wlderla-

ge für den Betrag allein gebühret, der

dem Heurathgute gleich ist.

Ausser dem Heurathgute und der

Widerlager können die Eheleute sich

zwar auch mlt Geschenken betreuen;

doch ssnd dlese Geschenke von andern

Geschenken nicht unterschieden.

82.

Wofern aber dlese Geschenke na,

mentlich zu Vermehrung des Heurach-

gucs



guts ober der Wlderlags geschehen; ge-

nlessen sie auch ohne bestellte Hypocek

des Vorzugs, der § . 7 1 dem Heurath-

gute zugestanden wird. I n dlesem Falle

folgen sie auch lm Ulbrigen der Natur

des Heurathguts oder der Wlderlage;

und wen«! der beschenkte Thei l vordem

Schenkenden stlrbt, fallen sie an den!eh-

lern wieder zurück.

«- 83 .

Jedem Ehegatten bleibt sein Ver-

mögen sowohl, das er vor der Ehe ge-

habt, ale was ihm nachher zukömmt, al<

lein eigen; ohne daß der andere auf

selbe einen Allspruch machen kann.

. 84-



84>

Nicht minder gehört jedem Ehe-

gatten die freie Verwaltung seines Der,

mßgens, ohne daß er von dem andern

darin gelrret werden kann. Dem Manne

ist zwar unbenommen, sich ber Geschäfte

des Weibs, und der Verwaltung ihres

Vermögens anzunehmen, und hat der-

selbe in Fällen, die keine besondere Vol l -

macht federn, überhaupt eine stillschwei-

gende Gewalt und Vollmacht: Doch

lst dem Weibe allzeit vorbehalten, der

ferneren Verwaltung des Mannes zu

widersprechen, und solche selbst zu über-

nehmen.

§ «5



8F.

Hat aber ein Ehegatte dem andern

die Verwaltung seines Vermögen aus-

drücklich aufgetragen, so soll es bei dem

was rechtlich erwiesen werden kann, ein

unwiderrufliches Bewenden haben. Wenn

also die Verwaltung unbestlmmt, doch

nicht auf allzeit aufgetragen worde«, ft

kann dieselbe nach Wohlgefallen wider-

rufen werden: Ist aber der Auftrag auf

eine gewisse Zeit, oder auf beendig

geschehen, so findet diese Widerrufung

lm ersten Falle vor der augedtuctten

Zelt, imzwetten Zalle wahrend be

nicht statt.

§. 86.



5- 86.

D le Verwaltung von dem Vermö-

gen des Weibes, sie mag dem Manne

ausdrucklich oder siillschwelgend aufgetra-

gen seln, verbindet ihn zu allem, wo-

zu jeder Sachwalter vzrbunpMlst. Wenn

daher das Weib dle Schmälerung, oder

wegen der öbeln Verwaltung des Man-

neb elne bevorstehende Gefahr ihres Ver-

mögens zu erweisen fähig ist, kann sie

den Auftrag auch vor der Zeit wider,

rufen.

§. 87-

Wenn dem Manne, nebst der Ver-

waltung nlcht zugleich dle Nuhnlessung

überlassen worden; so kann er auf dle

Früchte keinen Anspruch machen. Wo-



ferne aber der Mann sich nicht ausdrück-

lich zur Verrechnung des verwalteten

Vermögens verbunden hat, kann dersel-

be oder selne Erben zu nichts mehr,als

zur Berechnung und Ausn elsung derje-

nigen Nutzungen verhalten werden, wel-

che von dem Tage der geschehenen Wi-

derrufung, oder des' erfolgten Todes

eingegeben'wotticn. Alle Federungen

hingegen, welche in Ansehung der früh-

eren Verwaltung »oder der vorher schon

elngehobenen'-Flüchte gemacht werden

kcnnee,,, sind für berichtiget, oder für

gänzlich erlassen zu achten. Wenn aber

der Mann durch seine Verwaltung an

dem Tme selbst Schaden verursachet

hätte, so bleibt es darüber jederzeit ver-

antwortlich.

h. 88.



Woferne dem Man^glelch dle Nutz-

niessung, nicht aber auch dle Verwaltung

überlassen worden, lst derselbe, sich der

Verwaltung wider Willen des WcileS

anzumassen, nlcht berechtiget. Wsren

die Nutzungen dem Manne zwar Lber-

lcssen, doch von dem Welbe eingehoben

worden, rnd dlese Nutzungen würden

dann von dem Manne oder dessen Er-

ben begehret, so soll dleje Federung

auf dle nämliche Ar t , wie nur erst we-

gen des Weibes angeordnet lst, sich

Nlcht weiter erstrecken, als auf das, was

ferner von Zeit der geschehenen Fode'

rung «tngehoben worden.
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i- 89.

Das Welb wlrd weder durch die

bem Manne aufgetragene Verwaltung'

noch durch die ihm überlassene Nutznles-

sung an Veräusserung ihrer Sachen ver-

hindert. I s t jedoch die Nuhniessulig

an liegenden Gütern dem Manne durch

gerichtliche Vormerkung gesichert worden;

so kann die geschehene Deräusserung zu

seinem Nachlheil« nicht bestehen. Außer

tem Fall der gerichtlichen Vormerkung

hat er wegen des ihm zugehenden Scha-

dens gegen eaS Weib nur eine

liche Fodelung.

Auch wenn das Welb lhr Vermö-

gen selbst verwaltet, steht dem Manne



zu, auf ihr Benehmen Acht ,u haben,

um, wenn besonders Kinder da sind,

der Verschwendung und Verspllterung

vorzukommen. I i einem solchen Falle

ist nickt nur d-r Mann, sondern auch

tle beiderseitige Verwandschafe befuge,

die gerichtliche Hilfe anzusuchen. Wl rd

das Allgeben wahr befunden; so soll das

Gericht zuerst das Weib zu einem frei-

willigen Auftrage zu vermögen suchen;

neoferne sie dessen sich weigert, ist die

Verwaltung dem Manne, oder stunden

lhm erhebliche Bedenken entgegen, el-

nem Anverwandten, und bei dessen Er,

manqlung einem Dritten von Amtswe-

gen aufzutragen; übrigens aber auf t le

Are vorgehen, die in Ansehen derje-

nigen vorgeschrieben wi rd , die i

B b 2 >eige



eigenen Vermögen vorzustehen unfählg

sind.

W o der Mann das Vermögendes

Weibs verwaltet, und die ihm nicht

überlassenen Nutzungen zu verrechnen

hat, gebührt ihm stets die Sckadlos,

Haltung. Wenn ihm aber die Nuhm'es-

sung zugestanden worden, und er dle

Früchte nlcht verrechnen darf ; ist er

wegen des hinein gemachten Aufwands

eine Entschädigung anzusprechen nicht

bere^tistet ; den Fall ausgenommen,

wenn er erweiset, daß der nochaendige

oder nützliche Aufwand die behobene"

Nutzungen überstiegen habe.



§ 87- entschiedenen Falle aler kann ln

Ansehung der Zel t , da der Mann von

der Rechnungslegung enthoben wlrd

von el«er Entschädigung unter keinem

Vorwande die Frage sein.

92

Wenn dle Eheleute unter sich eine

Gemeinschaft der Gäter erclchte,, so

wird dadurch an dem Elgenthume des

Vermögens von ein oder anderer Seite

nichts geändert, jeder Thell behält dar-

über ungebundene Macht, und kann

davon auch wider Willen des andern

Tsiells veräußern. Das dem andern

Thelle zukommende Recht geht welter

nicht, als auf die H3lfce desjenigen,

B b 4 was



was an dem der Gemeinschaft unterzog

genen Gute, nach Vorsterben des Ei-

nen vorhanden sein wird.

5 93-

Wenn jedoch dle Gemelnschaft sich
auf unbewegliche Guter erstrecket, und

dle darüber errichtete Urkunde ln der

Landtafel, bet Stadt - oder Grundbü-

chern darauf einverleibet worden; so kann

der eine Theil ohne Einwilligung des

Andern zwar mit der Hälfte, aber nicht

m!t der ganzen so behafteten Sache ei-

ne Unordnung machen; und nach dem

Tode des einen gebuhst dem überleben,

den thelle an der Hälfte sogleich das

volle und freie Eigentum. Eine sol-

che



che Einverleibung ln der Landcafel, oder

bel Grundbüchern kann /edech den auf

diese Guter vorher versicherten Glilubl-

gern nicht zum Nachthell gereichen.

5- 94-

Wenn elne Gütergemeinschaft zwl-

schenEheleuten entweder das lünftlgeVer-

mögen allein, oder auch alles gegenwärtl-

ge und lällftlge unter sich begreift; so

gehört denncch dasjenige, was künftig

ererbet wi rd, nicht darunter, als wenn

von der Erbserwerbung ausdrücklich Me l ,

düng gemacht worden. Alles aber, was

sich unter dem kimftlgen Vermögen fin-

det, lst so lang fäc erworben und ge-

melnschaftllch zu halten, bis das Gegen-

thell erwiesen wird.



95-

Eine Gütergemeinschaft über das

gegenwärtige und lünftige Vermögen,

ml t oder ohne Einschluß der Ererbun-

gen, kann ohne weitere Feierlichkeit ein-

gegangen werden. Wenn dieselbe aber

nur das gegenwärtige Vermögen, oder

nur das, welches künftig erworben, oder

das künftig erworben und ererbt wird,

betr l f t ; so soll sie nlcht anders gültig

sein, als wenn bel Errichtung der Ge-

meinschaft eine ordentliche und verläßli-

che Beschreibung über beider Theile Hab'

schaft, und mit beider Thelle Fertigung

verfasset worden. Diese Beschreibung

w rd die Richtschnur sein, was ln die

Gemeinschaft gehöret oder nicht, ohne

dle-



dieselbe aber soll weder ein anderer Be-

weis zugelassen, noch aus dieser Gemeln-

schaft dem Uiberlebenden das mindeste

Reche erworben, auch die Gemeln-

schaft selbst zur gerichtlichen Vormerkung

nicht angenommen werden.

^ 96.

Vor der Te i l ung des gemein,

schädlichen Vermögens sind die Schul-

den sowohl des verstobenen, als überle-

benden Theils in Abzug zu bringen.

Hat sich die Gemelnschaft auf alles Ver-

mögen erstreckt; so sind alle Schulden

ohne Ausnahme gemeinschaftlich zu be-

zahlen. Wenn nur das gegenwärtige,

oder allein das künftige Vermögen in

die Gemelnschaft gehörte; si<,d auch die-

n Schulden alleil, gemeinschaftlich



zu bezahlen, welche von elnem oder

bern Thelle zum Nutzen und Bedürf-

nisse eben dieses gemelnschaftllchen Guts

gemacht worden. Alle übrigen Schul-

den hingegen sind von dem eigenen

Vermögen dessen, der sie gemacht, und

von dem, was von dem gemeinschaftli-

chen Guce auf seinen Amheil ausfällt/

abzufertigen.

§. 97-

Eine Gülergemelnschaft zwischen

Eheleuten soll ln keinem Falle al« be-

steh:nd angesehen werden, als wenn der

Vertrag, wodurch sie eingegangen wsr-

den, v2n den Parthelen rechtSbejländlg

erwlesen wird.

. 98



§- 98 .

Der nach Vorschrift der Geieze

eingegangene Vertrag der Ehe ist un,

auft3slich, und sann das Band dersel-

ben, so lang beide Eheleute leben, un,

ter keinem Vorwande getrennet werden.

99

Doch ist die Absscht der Seseze

nicht, den Eheleuten dle Erfüllung der

ehelichem Verbindlichkeiten auch in sol-

chen Fallen aufzubürden, wo dleselbe

mit besonderen Neschwetlichkeiten ver-

bunden ist. Für dergleichen Fälle wer-

ben folgende Maaßregeln zur genaue-

sten Beobachtung vorgeschrieben.

§. 100.



100.

Wenn eln Ehegatte von dem an-

dern gröblich mlshandelt, oder der Ver-

führung zu Lastern und verderbten S i t ,

ten ausgtsetzet w l rd , ist dem beleidigten

Theile vorbehalten, durch dle gewöhn-

lichen Nechcswege Hllfe und Sicherheit

zu suchen. Eine Soaderung vom T sH

und Nette aber soll lm keinem Falle

anders geschehen können, als wenn bel-

de Eheleute übereingekommen sind, ge-

trennet zu wohnen, und sich dazu beide

über den Antheil, den jedes zu behal-

ten, oder zu empfangen hat , vorlälisiz

einverstanden haben, als worin gericht-

liche Untersuchung oder richterlicher

Spruch nicht statt finden.

. 101.



Sl l l b dle Eheleute darüber ein,

verstanden, so sollen sie noch vor oer

Trennung sich bel ihrer Obrigkeit oder

Gerichtsstelle persönlich melden, und,

ohne daß sie, wessen sie miteinander

übereingekommen sind, anzuzeigen nö-

thkg haben, daselbst bloß versichern, daß

beide zur Trennung freiwillig ein-

stimmen, und mlt den getroffenen Vor-

sehungen zufrieden sind. Um jedoch

die Vervielfältigung solcher Trennun-

gen zu 'verhüten, soll die Obrigselt

oder Gerlchlsstclle über dle Trennung

nlchr anders Gehör geben, als wenn

dle Eheleute zugleich ein schriftliches

Zeugniß von ihrem Pfarrer, Pastor,

Popen ober Rabiner mitbringen.



102

Zu diesem Ende sind bci^e

thelen, bevor sie sich der S o

wegen bei der Obrigkeit oder Gen^ts-

stelle melden, verbunden, sich an il/en

Pfarrer, Pastor, Popen oder Rab'n'r

persönlich zu wenden; diese aber soweit

zur Widerverelnlgung solcher 3h»leuce

nachdrückliche Vorstellunqcn iil er Lewis'

sen und Pflicht, und alle sonst nn'gl che

Mi t te l der Beredung ve,suchen, lud

nur, wenn diese Versuche fruchtlos l.nd,

ejn jchrlftliches Zeugniß aus,N:!cn: t<lft

sie bei diesen uneinigen ^eleulen tie

ihnen auferlegte Psticht erfüilel ha^cn,

daß si« aber die Trennung entweder

wirklich für billig halten, oder das; sie



ungeachtet aller Bemühungen dle Par-

thelen davon abzubringen nicht vermocht

haben.

Den auf solche Ar t getrennten

Eheleuten steht zu allen Zelten frei/

sich gegen blosse Anmeldung bsi ihrer

Obtfgkekt oder Gerichtsstelie wieder zu

verelnlgen, und bleiben alle zwischen

ihnen errichtete Heurathsverträge in vol-

ler Kraft. Wegen der erzeugten K im

der aber lst dasjenige zu beobachten,

was ln §. u z vorgeschrieben wlrd.

§. 104.

Unterthanen dleser Staaten, wel-

ch« der katholischen Religion nicht zuge-
than



than find/ werden von der im tz. 98»

gesezten allgemeinen Regel wegen Un<

aufiöslkchkcic der Ehen in fogendlN

Punkten enlbunten.

E rs tens wird in dem Falle, w,

eln Ebegatle dem andern nach dem "^

ben gestanden, oder einen

begangen hat, dem beleidigten

dle gönzllche Trennung des Ehebandes

anzusuchen bewilliget. Nenn dle That

erwiesen ist, so soll der Richter das

ganze Ehcband für aufgehoben erkllrcn.

§. 106.

Z w e i t e n s soll eln gleiches Recht

auch demjenigen Ehegatten zustehen,



der von dem andern auf boshafte Art

verlassen worden. I n diesem Fallesoll

der Abwesende vorher nach Vorschrift

der Gerichtsordnung, zu Rechtfertkgung

seiner Abwesenheit durch öffentliche Edik-

te dreimal vorgeladen, und der zurückgei

lassene Theil von dessen Ansprüchen nlchs

eher frei etkl^lkt werden, als wenn

der Abwesende binnen der anberaumte.il

Frist sich nicht gelechtfertiget hac.

D r i t t e n s wird dfe Trennung des

shebandes auch ln dem Falle verstattet,

wenn zwischen den Eheleuten elne Haupt-

felndsöaft, oder elne nnübenvlndliche

Abnelgung entstanden lst, und beide ,

Zweite Forts. C c



Theile die Ehescheidung verlangen. 3«

solchen Fällen sollen jedoch die Gerichte

die angesuchte Ehescheidung nie sogleich

bewilligen, sondern vorher eine einst'

wellige Trennung vom Tisch und Bett

veranlassen, und diese nach beschaffenen

Umständen wiederholten.

§. 108.

Wenn dann alle angewendeten Mit-

tel fehlschlagen, und alle Hoffnung ver-

schwunden ist , dergleichen Eheleute in

Eintracht jemals wider zu vereinbaren,

so können die Gerichte zur gänzlichen

Ehescheidung schreften, allein nur als-

dann,,wann beide Eheleue dieselbe noch

verlangst,, und wann ten aus einersol-



chen Ehe erjeugten Klnbern dadurch

kein Nachtheil zugezogen n i r d .

I n jedem Ehescheidung fa^e ssnd
alle von einer, oder der andern Par-

thei angebtachcen Anspuche und Foderuni

gen zugleich mit zu berichtigen. I n s ,

besondere soll, wenn Kinder vot Händen

sind, keine Ehescheidung qewilliget weri

^en, bis die Frage wegen Unterhaltung

und Erziehung derselben entweder durch

einen gerichtlich beslältigten Vergleich

der Par te ien , oder durch richterliche

Ausmessung «litschieden worden. Wes-

wegen unter Strafe der Absezung leinen

ih r« Geistlichen einen geschiedenen E
Cc 2



gatcen, welcher aus der ersten Ehe

der hat, nochmals trauen ft!l, als nach/

dem er sich die wegen der Kinder ge-

ttoffene Vorsehung vorzeigen lassen.

Nach geschehener Ehescheidung steht
beiden Thellen f re l , sich wieder zu vel-

ehlichen. I n Fällen jedoch, wo das

von dem einen Ehegatten wider den an<

dern begangene Verbrechen zur Eheschei*

düng Anlaß gegeben, ist der Verbre-

cher nicht befugt, denjenigen zu heura-

then, der nach gerichtlichem Beweise ln

diesem Verbrechen mlt <hm verfangen

gewesen.

l .



j. III.

Auch lst bel Vcrehllchung elnes

geschiedenen Weltes allzeit die gehörige

Zelt abzuwarten, damlt wegen elnes

aus der vorigen Ehe empfangenen K i n ,

des kein I r r thum oder Zweifel emste-

hen lö.ine.

§. 112 .

Sollten geschiedene Eheleute nach

einiger Zelt sich abermal vereinigen

wollen; so lst dieses ein neuer Eh-

vertrag, wobei abermal alles daö/cnlge zu

beobachten lst, was zur ersten Einge-

hung jeder Ehe gefodert wird.

W3re eine Ehe wegen eines zwl,

sche.i de.» Eheleuten vorhandenen H i n ,



bernlsses ungll l t lq, aber dieses Hmder-

nlß den Partheien unbekannt gewesen,

so so'l dasselbe, so welt es möglich ist,

immer ln GeHelm gehoben werden«

I n denjenigen Fällen aber, wo die Par-

thelen das Hlnderniß gewußt, und den«

noch die E.)e geschlossen haben, l« nicht

nur die Ehe a . i M l g , sondern die Par-

lheien sind nach Verschiedenheit des

Standes, auch mlt dreljöhrigem Arreste

und Arbelt, und mlt einer andern

angemessenen Strafe zu belegen.

§. 114.

Sobald eine Ehe ungültig erkläret

w l r d , hören zwischen' den gewesenen

auch alle aus dem Ehever,

ttage



trage entspringenden wechselseitigen Rech-

te und Verbindlichkeiten auf. Und sol-

len die Gerichte Bedacht nehmen, damit

die Zusammenwohnung zwischen den ge,

westnen Eheleuten aufgehoben, und alle

berechtige Gemeinschaft vermieden wer-

de.

§. 115.

Die in einer ungültigen Ehe er-

zeugten Kinder bleiben stets unter der

Gewalt des Vaters; was aber zur Er-

haltung und Erziehung derselben von

dem Vermögen beider Aeleern verhält«

nißmWg beizutragen ist/ muß sogle.ch

bestimmt werden. Uiber alles dieses,

wie auch über die Ansprüche, welche

wegen Vorenthaltung des zugebrachten

Cc 4 . Gutes,



Gutes, wegen <des aus Anlaß elner

ungültigen Ehz. erlittenen Schadens,

oder auf andere Weise zwischen den

Pattheien entstehen könnten, haben die

Gericht» nach Vorschrift der Geseze zu
erkennen.

H. i i 6.

Be i ein« durch den Tod aufge-

lösten Ehe fällt an das überlebende Neib

das Heurachgut, und an den überleben»

den Mann die Widerlage zurück. 2u»

ßer dem aber gewinnt das Weib auch

die ihr verschriebene Wiederlage, und

der Mann das ihm zugebrachte Heurach-

gut unwiderruflich, ausgenommen, daß

wegen eines oder andern ausdrücklich

bedum



bedungen worden: wie es auch nach

aufgelöster Ez>e damit gehalten weiden

117.

Wenn der Wit twe ein Lelbgedlng,

Wltthumsrecht, oder wlttlbllcher Unter,

halt verschrieben worden; st ist dersel-

ben dieser Verschrelbung gemäß zu ver-

abfolgen. Is t der Wit twe ecwis, so

zum Bedürfaüzft, oder Bequemlich-

keit des Lebei'.S gehöret, bestimme, und

ln der Natur abzureichen, ln dem Ehe-

vcrtrage angewiesen, oder durch gerlcht-

l chen Ausspruch festgeftzt ; so muß sie

sich mit der Naturalleistunq begnügen,

ohne berechtigt zu seln, dllför delt Be-

trag ln Geld zu fodcrn. Wenn für

Cc 5 gewlsse



gewisse Nothlvenblgkelten elne bestimmte

Summe ausgesehet worden; hat es da-

le l sein Bewenden, diese Summe mag

der Bestimmung zureichen, oder nlcht.

Wenn aber entweder Sachen, ober da-

für ein Geldbetrag bestimmt worden;

so hat die Wittwe die W a h l , wofern

das Gegenthell nlcht deutlich aus der

Vecschreibung zu entnehmen ist.

Der wltcibliche Unterhalt nimmt

nach sechs Wochen von des Mannes

Tode den Anfang. B i s dahin soll die

Wi t twe , wie bei dessen Lebzelt, noch

aus der Verlassenschaft erhalten werden,

außer wenn dlese Verpflegung nicht

ohne Nachthell der Gläubige geschehen

könnte.



konnte. I s t eine Wlttwe schwanger

hfntetlassett worden: so genleßt sie den

Unterhalt aus der Verlassenschaft des

Mannes bis sechs Wochen nach ber Nie,

Herkunft. Daraus sind ebenfalls alle

Kosten der Kindswochen (Kindbett) ohne

Einrechnung ln ihre Heurathsprüche zu

bestreiten; es w3le denn, das Welb

wollte sich dieses Rechts ̂ freiwillig be-

geben, und an ihren Heurathssprüchen

begnügen.

§

Der wittlbllche Unterhalt, wenn

er nicht durch gerichtliche Einverleibung

auf ein liegendes Gut vorgemerker wor-

den, genieße keine BegL«stlg«lnq, oder

Vor-



, sondern ist a.'s e l " Beschenk
von der Gattung zu betrachten, ö

ber ^. 8 l . verordnet worden.

120.

Wenn jedoch elner minderjährigen

B aut in' te:n H<?urathsbclefs entwê

der ein willibliHer llnterha!c, oder auch

bel Lebzsit des Mannes tzme jährliche

Sunme z'l ihrem Gebrauche bestimmet

worden, sollen diejenigen, umsr deren

Odsorc;e d̂ e Braut ftehc, auf die

rige VersiH-rung dieses Betrags u

elge«:cr Haf.ullZ bedacht sein.

2 l .

Eine Ehegattin, welche dle in dem

Heurathsbrlefe bel des Mannes LebM



jU ihrem Gebrauche bestimmte jährliche

C l M t r e durch mehrere Jahre zu erhe-

ben unter lößt, wenn lßre Federung gleich

vorgemerkt ist ; soll den durch diese

N)rmer5ung durch andern Gläubigern

erworbenen Vorzug nur für die trei Kz,

ten Jahre gemessen. D ie öltern Rück-

stände aber sind cle.'l so, als wenn tie

Foderung nicht vorßemerkct worden w3re,

bloßerdlngs als Gelenke des Mann-s

zu betrachten.

122.

Auch wenn elne Wlttwe nach dem

Tode lhres Manns mlt Zlmkst«?nden voll

dessen Lebzelt hervorkömmt, und K in-

der des Manns vorhanden sind; so sol-

len



len dlejenlgen Rückstände, welche uöcr

drei Jahre alt ssud, nlcht vor Bc

mung des PffichtthellS abgezogen,

dern unter der Verlassenschaft, wovon

der Pssichttheil auszumessen ist, gelas-

sen, und nur nach erfolgter Bestim-

mung des Pfl ichttei ls aus demjenigen

Netrage bezahlet werden, worüber der

Verstorbene willkNhrlich anzuordnen be«

rechtlget war.

§. I 2 Z .

Alle dem einen Ehegatten aus der

Verlassenschaft des andern zukommen-

den Rechte haben volle K l oft, wenn

der «ine Theil gleick vor der wirkli-

chen Belwohnung versiorben ist. Auch
scha-



schadet ihn, dle UnMigkeit der Ehe an

seinen erworbenen Gerechtsamen nlcht,

woferne diese Unglltigselt bls zum Tode

des andern Thells verborgen geblieben,

und der Ulberlcbende dle Ehe für gilt-

tlg gehalten hat.

§. 124.

Der wittibllche Unterhalt lnsbe«

sondere höret auf, wenn die Wlttwe

zur neuen Ehe schrelt, ausser, wenn das

Gegenthell ln dem HeuraHsbrlefe be-

bungen worden. Uiberhaupt aber macht

slch/eber Ehegatte der lhm von dem Ver-

storbenen lm Heuralhsbrlefe, .oder auf

andere Art zugedachten Vorthelle aus

eben den Ursachen unwürdig, wegen
wel-



welcher er von dem Antheile a u f -

schlössen w i rd , der lhm nach d5l, Ge<

sezen zllge flössen wäre. I n elncm sol-

chen Falle ere i l t der llibe, lebende zwar

was er dem Vcrstobenen zugebracht,

wieder zurück ; soll aber von dessen Äer,

lassenlchaft g^,,lich ausgeschlossen sein.

Wenn davjen^e, wcis an den über-

lebenden 3h?c;atten zurii.k^lit, in der

ssenjct'ast uirklich vorhanden ist/

wenn das, was ihm den dem

Te,sto,-benen zufällt, entweder iibergr,

ben, ober <,erichtlich vorgemerkt wor-

den ; so erwilbr derselbe sogleick daran

das vol/e Elgenthum. Und n^re diese

Bor-



Vormerkung gleich bel Lebzelt des An-

dern nicht geschehen; so kann sie auch

nach dem Tode desselben angesucht wer-

ten , wenn nur die Urkunde, worauf sse

gesucht wlrd, die Elfodernisse hat, die

zur Einverleibung nöthig sind.

§. 126.

Ausscr dem har der iliberledende,

wenn er nicht eln ausdrückliches Unter-

pfand erhalten hat, bloß eine perOnlichz

Rechtsfoderung. Diese aber bleibt ihm

auch dann vorbehalten, wenn er aus

dem erhaltenen ll„terpfu,lde seine völli-

ge Befriedigung nicht erhielte, oder

wenn ihm in dem, was ihm etgenthum-

lich zuzufallen hat, weil die Volmer-

Zweite Iorts. Dd kmlg



kung spöter gtscl e)en, durch die fcllhtt

darauf versicherten Gläubiges Nachthell

zugewachsen lräre.

Viertes HauptstM.
V c n den Rechten zwischen

Aeltern und Kindein.

e Kinder sind für el̂ lkch zu halten,

«reiche wahrend der Ehe empfan-

gen worden, das ist, welcke im sieben-

ten Monate nach der Trammq, oder

nach dem zehnten Monate nach des Va-

ters Tode gebogen worden sind. Würde

ober ein K.nd vor dem siebenten Mona-

le nach der Trauung, oder nach dem

zehn-



zehnten Msnate nach des Vaters Tode

gebohren; so sollen alle Umstlnde genau

untersuchet, und das Gutachten der Na-

turkundigen elngebolet werden, ob tie

Geburt so frühzeitig, oder so spat habe

erfolgen können. Wenn der Mann em

zu früh gebvhrneS Kind für das stmige

anerkennet/ macht dieses für die chliche

Geburt des Kindes d-n vollen Bewels.

2.

Niemand als der Mann ist berech-

tiget, gegen die ehliche Geburt eines

K-'des Zweifel zu erheben. Aler l«uch

der Mann, der wegen seiner langen Ab,

w^ellyell dem währeud der Ebe gelohr,

nen Kinde die etliche Geburt sirrilig

Machen will, ist mit seiner Befchntrde

D d a an-



anders nicht zu hören, als wenn er nicht

nur seine Abwesenheit ein ganzes Jahr

vor der Geburt, sondern auch einen von

der Mutter begangenen wirklichen Ehe-

bruch landgerlchtmssslg darthut.

D ie Pflicht des Mannes ist, die

Kinder zu einem für den Staat nützli-

chen Stand zu erziehen, und, wenn sie

nicht ein eigenes Vermögen haben, des-

sen Einkünfte hinreichen, dieselben st

lang zu erhalten, bls sie sich selbst er-

nähren können.

Wenn eine Tockiter m l t , oder ohne
Heurathgut verheurathet worden/ und



der Mann sie zu unterhalten nlcht im

Stande lst, liegt ihre Unterhaltung den

Aelcern desselben, und wOters seinen

G r o M e r n ob. S ind aber dlest un-

vermögend, so ist der Vater ble Toch-

ter zu unterhalten verbunden.

§- 5.

Die Mutter lst verpflichtet, die

Kinder mit Sorgfalt zu pflegen, zu

warten, und zu Erziehung derselben

nach Kräften beizutragen. Während der

Ehe aber ist sie zu deren Unterhalt von

ihrem Vermögen etwas beizutragen nicht

schuldig, als wenn der Vater dazu

nicht lm Staide lst. Nach dem Tode

des Vaters aber liegt der Mutter glei-

che Schuldigkeit wie dem Pater ab.



§. 6.

Die Verbindlichkeit, den Unterhalt

zu reichen, gehet nach Abgang der Ael'

tern auf die Großeltern Ü5er. Doch

find die Großältern von väterlicher Gelte

vorzüglich d.izu verbunden: den Großal«

tern von m'ttcsrlicher Seite kann der

Unterhalt der Enkeln nur in dem Falle

a.fgebürbet werden, über welchem H-

^. wegen der Tochter die Verordnung

gemacht worden.

5- 7-

Wenn eln Kind gleich verdient

hat, enterbet zu werden, so werden die

Aeltern lm Nothfalle von Abrelchung
des



des nochdurftlgen Unterhalts noch nicht

elllbunbe,,. Wenn der Nothfall fort-

dauerno ist, soll dieser Untethalt dem

K«s,oe auch durch den lezlen Willen

angewiesen werden.

Die Klndee lhrer Sekte ssnd gleich,

falls schuldig, ihrei du ftigen Aeltern

und so weiter ihren Vorältern den Un-

terhalt nach Vermögen und Kräften zu

verschaffen.

§- 9.

DaS, was entweder Aeltern zu

Ernährung der Ki«,der, oder dl«se für

D d 4 dle



die Aeltern aufgewendet haben, kann

nlcht wieder zurLckgefodert werden.

1 0 .

Auch unehlichen Klndern, aus was

für elgem verbotenen Beischlafs sie auch

erzeuget wlren, gebühret von ihren Ael-

tern der Unterhalt. Diese Schuldiglelt

liegt vorzuglich dem Vater ob, für wel-

chen derjenige zu halten ist, der entwe-

der während der Schwangerschaft, bel

der Geburt ober sonst durch dir klein-

st.' H a n d l u n g zu erkennen giebt, daß

er das Kind als das seinlge ansehe.

Kann der Vater durch kein solches An-

zeichen bestimmet werden, st ist die Mut-

ter berechtiget, dlnjenfgen zu Unterhal-

tung



tung ihres Kindes zu belangen, der ei-

«es in den ersten drei Monaten der

Schwangerschaft mit ihr gepflogenen Bel-

schlüfs entweder geständig ist, oder über-

wiesen werden kann.

n .

Der Unterhalt des unehllchen Kln-

des ist nach dem Stande der Mutter

abzumessen. Der Vater muß dasselbe

so unterhalten, daß es der Hilfe der

Mutter entbehren, und diese auf jeden

Fall ihr Nahrungsgeschsft forlsezen

kann, ohne von der Sorge für das

Kind daran verhindert zu werden.

D d 5 t-



12 .

Es hange von der Willkuhr

des Vaters ab, das Kind in - oder

auffer de.n Häuft zu unterhalten. Nach

dem Maaße aber, als der Vacer das

Kind un te rM, gebührt ihm darüber

auch d!e väterliche Gewalt, wenn er sich

derselben nlchc frellv»ig begeben wlll.

§. 13.

Wollte oder könnte dle Nutter den

Vater nicht anzeigen, oder den binnen

drei Monaten mit ihr gepflogenen Gel-

schlaf nicht beweisen, so liegt ihr allein

ob, das Kind zu unterhalten.

i- 14



Dem unehlichen K'nde gebührt

der Unterhalt nicht nur von dem Va ,

cer oder der Mutter bei Lebenszeit der-

selben, sondern auch nach ihrem Tode

von allen denjenigen, an welchen die

bätelliche oder mütterliche Erbschaft durch

was immer für einen Weg gelanget ist.

Wenn ein unehllches Klnd

Aeltern gezeigt worden, welche entwe

der beide, oder elner desselben zu Z-i t

der Erzeugung verglichet waren, odsc

wenn zwischen den Aellerl, eil« E e^in-

dcrnlß vorfanden wa»', k.,ä nicht gehos

ben werden konnte, ist das K.a? ssc
wahr-



wahrhaft unehllch zu halten, und dessen

Recht blos auf den ausgemessenen Un-

terhalt zu beschranken, ohne daß ihm

von der väterlichen, oder von der m!it<

terllchen Tei le andere verwandschafcliche

Rechte zukommen.

t<5.

Hingegen wenn ein Kind zwar

ser der Ehe, doch von zwo unverehlich-

tcn Personen gezeugec worden, undoesto

mehr, wenn etn Kind nur aus einer

ungültigen Ehe ge5ohren ist, wo näm<

XH das Hlnderniß so beschaffen war,

daß «s hiltte gehoben werden können, ist

das Kind den ehlichen Kindern gleich»

zuhalten, und wird dasselbe von der v3-
terli»



terlichen sowohl als mütterlichen Sekte

aller Gerechtsame thellhaft, dle den ehlich

gebohrnen Kindern zugestanden sind.

17.

Be i Kindern jedoch, dle von zwo

unverehlichten Personen gezeuget worden,

hat diese Anordnung nur dan Platz, wan

solche Kinder nicht nachher durch eine

von ihrem Vater/ oder von ihrer Mut-

ter mit einer dritten Person geschlossene

Verehllchung wirklich unehlich gemacht

worden: eine solche Ehe aber soll nicht

anders gestattet werden, als wenn vor-

her wegen des vorhandenen Kindes vor

der Gerlchlsstelle zwischen den Aeltcrn

eln gütliches Abkommen getroffen wor-

den. W o dieses nicht geschehen lst,

blei.



tlelben dem Kinde seine Gerechtsame
vorbehalten.

Der Vater lst befugt selne

gerichtlich und ausscrgerichtlich zu vertre-

ten, auch für die ihnen zugefügte" lln<

bileen Genugthuung zu fodern. Erfac

das Reche ihnen in den wichtigeren

Angelegenheiten ihres Lebens zu rathen,

sie zu leiten, und durch vernünftige

Vorstellungen zu bestimmen. I h ^ n

stehet zu, die fehlenden Kinder durch

massige Zlchrigungen zu bessern, die

flüchtig gewordenen überall zu ergreifen/

und die ihm von Anderen voeenthalce-

nenen z; rückzusodern: I n welchen F l-

len



le„ er, wenn er im Besitze des väterli-

chen Rechts ist, oder die rechtliche Ver-

mmhung ftic sich hat, des Beweises

emhoben sf. Wenn er aber sich ^m

Besitze des väterlichen Rechts nicht be,

findet, und ihm selbes streitig gemacht

w i rd , muß er sein Recht gehörig ermes-

sen.

§-

Be i dieser dem Vaeer eingeräum-

ten Gewalt aber hat er kein Recht, über

Freiheit, Ehre und guten Namen der

Kinder : auch s«n.i die zugestandene

Züchtigung nickt zum Nachthelle des

Leibes und der Gesundheit gemlßtraucht,

einem Kinde von dem Vater bei dse
Wahl



Wahl eines Ehegatten n/cht bl.rch Tro-

jungen und Gewaltthacen Zwang aethan

werden. Wider einen solchen Zwang

ist nlcht das Hlnd allein berechtiget,

Schutz zu suchen, sondern auch jeder,

dem die Ausübung eines solchen Zwangs

bekannt wird, kann den Rlchrer umLei^

stung dieses Schlitzes angchen. I n ei-

nem solchen Falle joll der Richter sogleich

durch frelmuchige Aussage des KindeS

oder andere dienliche M m e l die Wahr-

heit zu erheben bedacht sein, nach ent-

dektem Zwange aber das Kind wlder alle

Gewalcchaten des Narers in Sicherheit

sehen. Winde ein Kind seiner bestän-

dig gepufferten Abneigung ungeachtet

durch Gewalllhaten tes Varcrs zu einer

Ehe gezwungen, so tr i t t der Hal l t er ̂ m



vorigen Hauptsiiicke §. Z i . festgesetzten

Nichtigkeit ein.

Die Klnder sind dem Valer Ehr,

rlbletung, Gehorsams lind elne voll*

kcmmene Unterwerfung in seinem Wi l ,

len schuldig, in so weit seine Befehle

nicht wider die Geseze und guten Sit-

ten laufen. Hingegen werten sie des

väterlichen Namens und Wappens, aller

Ehren, Wurden und Vorzüge, dle nicht

auf die Person des Vaters btschrsnkt

sind, tlieilhaftlg, l'nd erwerben ein

Reche an dessen Vermögen und Erbfolge.

Zweite Forts. E



21«

Kmder, die ihre Gro<Wllgkelt

erlelci et l)ab n, und in tt^en Hand-

lungen, wcraus ihr Vermögen vermim

berc, oder lhre.P' l jon verbindlich ge«

Macht werden lönme, andern Wailett

oder Milldel/ährigen vollkommen gleich

zu achten.

2 2 .

Wenn Kinder ein elqenes Vermö

gen haben, dasselbe maq auf

ge Art von kem Valer an sie g

get, ihs»en von andern zugekommen/

oder von ihnen selbst ausser tem Gute

Und GewelbedeS Vaers gewonnen wor-

den sein, <o hat der Vater darüber dle

Ver-



Verwaltung, ausser wenn der/enkge, von

dem das Out an dll^Klnder gelangt

ist/ den Vater davon ausgeschcssen hat,

oder gegen ihn der gegründete Verdacht

einer iibeln Verwaltung vorhanden ist.

Doch soll kell! Vater sich der Ver-<

Wallung des klndlichcn Vermögens an-

Massen, noch kann dasjenige, was er vor-

genommen, rechtsgültig sein, bevor ihm

das Gut gerichtlich eingeantwortet wor-

den. Woferne es nöthlg ist, soll vor

dieser Elnantwerlung das V^rmrgen ge-

richtlich beschrieben, oder doch dessen Be-

schaffenheit, Wel tbund Elträgnlß zur

Sicherheit der Kinder angemerkte wer,

den.

Ee 2 §. 24.



24

Der Vater bat die Nutznießung

tes kindlichen Vermögens nicht, sondern

er ist, wie ein anderer Vormund das"

selbe zu versichern, und darüber jahrlls

che Rechnung zu legen schuldig. Wenn

die Einkünfte mehr betragen, als der

Unterhalt, dksts Klndes fodere; so ist

es damlt, wie mit den Ersparnissen an-

derer Minderjährigen zu halten.

25.

Sobald der V^er einer geflissent<

licben B^na^lh^i i i^ni oder grossen

h s s g d?ü kindlichen Vermü-

überzeuget wnd, ist den Kindern

a.^crer ^um Vonl.ullde zu bestellen'

und



und durch denselben sowohl das Vernach-

lWgte wieder ln Ordnung zu bringen,

als der Ersah nach Beschaffenheit der

Umstände von dem Vater gerichtlich

einzutreiben.

§. 26 .

Kinder sind der Mutter zu eben

der Ehrerbietung, als dem V^rcr v , -

pflichtet. Die Mutter hae ebenfalls das

Recht, den Kindern ln den

Angelegenheiten ihres Lebens zu

sie zu leiten, und durch massige Züch-

tigungen zu bessern. Doch erstritt die-

ses Recht sich nicht welter, als j 19.

ln Ansehen des Vaters verordnet ist.

Ee 3



27-

Außer den hier berührten Rechten

sind noch mehrere, welche die Geleze

dem Vater und Kindern, »vl« auch der

Mutter und Kindern wechselseitig zuge-

stehen. Diese werden da, wo die Ge-

genstände volkommen, näher bestimmet.

§. 28 .

Wenn jemand einen andern an Kin-

desstatt annimmt, und dieser Grosijäh-

t lg ls t ; so hat dasjenige Bestand, wes-

sen sie miteinander übereingekommen

sind. I s t aber der Angensmmene min-

derjlihrlg, so soll auch die Einwilligung-

des Vaters, oder wenn dieser nicht mehr

lebt, dle Einwilligung des Vormunds,

nle au h der Normundschaftsbehörde eln-

werden.



29.

Dem Wahlvater liegt ob, das

Wahlkmo gleich einem leiblichen zu er-

ziehen, zu setzen, und zu vertreten.

H^ll da4 N i ' l^i-d ein eigenes Verms-

gen, ,0 ist der Nahlvater schuldig, das-

selbe während der Minder/ähri^seic wie

eln anderer Vormund zu verwalten, und

zu verrechnen. I ? dus Wa!)lkind vor-

her bereits u tter der Vormundschaft ge-

standen, so muß der Vormund dieselbe

dem Wahlvater abtretten.

30.

Is t dem Wahlklnbe an dem Ver-

wögen des WahlvaterS eln gewisser Am

thell bestimmet worden, so kann dieser

Ee 4 '



Theil lhm nicht anders, als wegen sol-

cher. Ursachen benommen werden, wegen

welcher auch leibliche Kinder enterbet

werben mögen. Ausser diesem Antäte

aber hat das Wa^lklnd auf einen

teren Erb-und 'Mchtthei l sein :

auH kann dasselbe o?il ^Zete deö ^

keiner andern Fa.'nilienrechte

werden. Hillzegea bleiben dem

de von Selte der eigkue-i Familie alle

Rechte der Vlulsverwandschafc

ten.

Eine solche Annehmung an Kindes

Ttacc stehet Jedermann frei. Auch

V können an Kmdes

ange



angenommen werden, und annehmen.

I m letztern Falls jedoch können sie sich

solcher Gerechtsame nicht anmaffen, dle

tt r den Vormündern zukommen.

« 5- 32.

Wofern aber bei einer Annehmung

an Kindes S t a t t , es auch sich um Fuh-

rung de- Namens und Wappens, um

Thellnehmung an Stande und Wurden,

oder andern Geschlechtsrechren handelte,

soll bei Personen Hähern Standes der

Fall dem Landesfülsten zul Vegnehmi-

gl n ; vorgeleget, bei minderen Ständen

aber die BenMgung der Anldeszielle da«

zu bewirkt werden.

5- 33«

Das ln elnlgen Orten üblich geme-

ine Elilklndschafcen ^vled ftir das



tlqe gänzlich abbestellet, und soll daraus

weder eil?« Gleichheit in der Erdf.'^e,

noft was immer sonst für eme Rechts-

Wirkung entstehen.

Fünftes HauptM.
V o n den Rechten der Waisen,

und anderer, die chre
G M z f l e sldst nicht

besorgen können.

§. i .

Der Vater ist befugt, durch letzten

Wi'len leinen Km^ern so yohl für ihre

Per.'o-'ett einen Varmun», als für ihr

Vermögen eine» Kura'or zu benennen,

dem von dem Vater Benennten

sonst



sollst nichts im Wege steht, auch der

letzte Willen rechtsgilctg ist; soll diese

Benenn« lg allzeit gehandhabet werden,

tle Kinder m5gsl, im letzten Willen zu

Erben elngeseßet, oder enterbet worden

styn.

Wsiin der Vater bloß elnen Vor-

mund becleitnet hat, soll dieftr auch Ku-

rator des Vermögens, und wenn der

Vater bloß elnen Kurator des Ver-

mögens bezilmTlet hat, soll er auch

Vormund scni. Eben so, wenn der

Vater nur einem Kinde einen Vormund,

oder nur flir einen lhe i l des Vermögens

einen Kurator benennet hat; soll er auch

der andern Kinder Vormund, und der

Klira-



Kurator des geftmmten Vermögens s,y«;

woferne wegen des einen oder andem

keln besondere Vorsehung gemacht wor-

den.

Fremde Erlasses könrcn zwar ei-

nem Kinde für das Vermögen, daß sie

demselben lm lezten Willen zugewendet

auch einen Kurator benennen: Doch g^

hmt von dem übrigen Vermögen des

Kmdes nichts unter diese Kuratel, wenn

es gleich von eben dem Erblasser durch

Schenkung dem Kinde zugekemmen ist,

ausser es wäre bei der Schenkung aus-

drücklich betungen worden.

. 4-



E o lang elne letztwllllge Vormund,

schaft genösset wkd , oder solang das

Recht eines solchen Vormunds wöhret,

können tie Anverwandten auf dieselbe

leinen Anspruch machen. Wenn aber

kein letzlwilliger Vormund benennet wor,

den, ober tiefe Votmundschafc nlcht zur

Wirkung gelanget, oder nachher aufho-

let ; berufen die Gesthe dazu die Anver-

wandten männlichen Geschlechts, und

unter diesen vorzüglich den Nächsten.

§- 5-

Für den nächsten ist zu hatten der-

lenlge, welcher unter denen, die sich

gemeldet, oder wenn sich keiner gemeldet

UN-



unt« denen, die dem Gerichte bekannt

sind, der nächste ist. Das Gericht hat

diese Anmeldung nicht lsnger als durch

l.?. Tage abzuwarten. Hat binnen der-

ftlden sich ein tauglicher nicht gemeldet/

oder die Verwandschaft nicht erwiesen;

so ist dem bekannten nächsten Verwand-

ten , oder in dessen Ermanglung auch ei»

nem Fremden die Vormundschaft aufzu-

tragen.

§. 6.

Wenn jedoch die Vormundschaft

«lnem Fremden aufgetragen worden, so

ist jedem Anverwandten, und wenn der

Auftrag einem enfernteren Anverwandten

geschehen, )e2em näheren sich binnen ei-

nem Jahre zu meloen gestattet? Nach

Ver-



Verlauf des Jahres fa n der bestellte

Vormund nicht verdlunqen werden, als

wenn derjenige, der sich so spat meldet,

ein recktmassiqes Hinderniß, wegen des»

sen er sich nicht früher melden konnte,

et weist.

Dem Gerichte aber bleibt in F

wo das Wohl des Waisen es f dert ,a l -

l«zelt vorbehalten, einem binnen dieem

Jahre, oder auch nachher ihm bekannt

gewordenen Anverwandten die Vormund-

scdaft aufzutragen, und den bisherigen

Vormund zu entlassen. Auch der Vor«

wund jelbst ist befugt, wenn immer ein

näherer Anverwandter gefunden wird/

seine Entlassung zu begehren.

h. 8-



8.

Wahrend des Jahrganges kann der

Vormund zu Abgeltung der Vormund,

schaft nicht vergalten werden. Nenn je-

doch belbe domlt zufrieden sind, oder

noch niäts ln Vormundsckaftegeschäften

gehandelt worden, cder das Wohl der

Waisen de Abtrettung ohne Aufschub fe-

der t ; so ,st es der Kepörde i

auch unter dem Jahre zu einer

zu schreiten.

i- 9'

Cln Verwandter, dem dse Vor-

mundschaft aufgetragen wird, kann sich

derftlbtn ans der Ursache, daß er nlckt

der nächst sei, nicht entgehen. Er l ra-

re



re dann vermögend, auf der Stelle el-

nen näheren anzuzeigen. Wenn aber

dieser untauglich ist, eber etne rechtmäs-

sige Entschuldigung hat, ist der erste

schuldig, dem Auftrage sofort Folge zu

leisten.

Weibspersonen, wenn sie gleich dle

Nächsten Verwandten sind, waren von

der Vormundschaft ausgeschlossen. Nur

der Mutter, Troßmutter, und Urgroß«

mütter ist erlaubt, die Vormundschaft,

wenn sie freiwillig wollen, anzusuchen.

Von der Verbindlichkeit aber, dieselbe

lvldl? Willen anzunehmen, werden sie

dcllig «nlhoben.

Zweite Forts. Ff 5- "



§. I I .

Die Vormundschaft gebührt zuerst

dem väterlichen Großvater. Nach dem

vslellichen Großvater hat dle Mutter,

wenn sie noch im Witlibstande ist, vor

allen Verwandten den Vcrzuq. Ware

sie aber nock minderjährig, so lst zwar

indessen ein anderer Vormund zu benen-

nen, doch muß dieser nach erreichter

Großjährigkell die Vclwundschaft der

Mutter abtretten.

12.

Is t dle Mutter wider verehllcket/

so ist auch ihr Recht ^loschen, ooer weni

sie nach übernommener Vormunlschaft

zur neuen Ehe geschritten, hat sie oie

Vor-



Vormundschaft sogleich abzutreten. Wenn

ste jedoch vor oder nach lhrer Verehli-

chung eine besondere Newilllgung der

Behörde zu Fuhrung der Vormundschaft

erhallen hat; so kann lhr dieselbe aufge-

tragen , oder gelassen werden; doch un-

ter dem Nedlngnisse, daß ihr Ehemann,

wenn sie nicht selbst hinlängliche Sicher-

heit leisten kann, das Waisengut nebst

ihr versichere.

§.

Jeder zur Vormundschaft gelan-

genden Mutter soll ein Milvormund zu-

gegeben, und wenn dieser abgeht, wie-

der ersehet werden. Diesen Milvormund

kann zwar dle Mutter vorschlagen; doch

F f 2 beru-



beruhet es bei der Vormundschaftsbe-

Horde, ihn zu b .Mt lgen, oder einen

andern, und wo es gestehen kann, el-

nen Anverwanden zu nehmen. Der

Mltvormund ist, wle ein anderer Vor-

mund dle Mirvolmundschaft anzuneh»

men schuldig.

14.

Wenn dem Mltvormunde entwe,

der mit Vl l len der Mmcer, oder vcm

Geriete die Verwaltung des Waisen-

guls qanz oder zrm T^e'le aufgetragen

worden; ist er als ein wahrer K«s«tor

zu betraä ten. Außer dem ist die Mut-

ter dle wahre Vormunder n, welche die

Verwaltung allein zu besorgen hat. Nur

«n



ln Geschäften, ,u deren Gültigkeit die

Einwilligung der Normundsch ftsbchor-

de nöthlz ist, soll diese nicht anders er-

theilet werden, als wenn sie von dem

Mitvormunde mit angesucht, oder ders

selbe über das Anbringen der Mutter

vernommen worden.

Dem Mltvormunde llegt ob,

der Mutter nicht nur auf lhr

Ersuchen ln Vormundschaftsangelegen-

hellen beizustehen, sondern auch von

selbst alles an Hand z«, geben , was zum

Vorthell der Walsen gereichen lann.

Selne Pflicht lst welters, die Vorkeh-

rungen der Mutter mit Anständigkeit

F f 3 . i«



zu beobachten, und die wahrgenommenen

Gebrechen der VormunbschaftSbchörde

anzuzeigen: hingegen der Wtvormunb

a»,ch welter nicht verfänglich wird, als

ln soferne ihm wegen Vernachlässig««»«,

dieser Pflichten etwas zur Last fällt.

§. 16.

Nach der Mutter gebührt dl« Vor«

mundschaft jedem Verwandten, welcher

zur Erbfolge der Walseil der nächste ist,

ohne Rücksicht, ob dl« Verwand schaft

von väterlicher oder mütterllch« Seit«

entspringe. S lnd mehrere glelch nahe

vorhanden, so soll da« Gericht unter

ihnen wählen, allzeit aber die Vormund,

schaft und Verwaltung nur einem auf-

tragen.



5-

Wie lm tz. l i . wegen der Mutter

verordnet worden; soll auch «lnem zur

Z«lt der an fangenden Vormundichaft

nock minderjährigen Bruder, wenn er

räch err achter Troßjshrigkeie dl« Vor^

mundschaft über dle noch mlnderjHhrl,

gen Geschwister ansucht, dieselbe über«

tragen werden, woferne nicht etwann

der Vater das Gegenthell angeordnet

hat, oder ihm andere Bedenken entge-

genstehen.

Wenn das Vermögen der Walsen

ln solchen Tätern besteht, wozu der

allelnige Mannsstamm berufen ist ; so ha,

F f 4 bea



ben jene, dle vom Mannsstamme sind,

vor dem andern obgleich näheren Ver-

wandten bei der Vormundschaft den

Vorzug. Nur dle Mutter, die väterli-

che Großmutter, und dle Mutter des

väterlichen Großvaters sollen alsdann

zugelassen werden, wann sie nicht durch

die vom kandesfiirsten genehmigten Fa-

Millenordnungen ausgeschlossen sind.

19

Haben aber dle Wallen nebst den

O schlechtsgütern ncch andere freie G "

ter, zu welchen einer von dcr weibli-

chen Seite der nächste ist; so soll die-

sem nlcht nur die Vormundschaft und

dle Verwaltung der freien Guter,

dern



dern auch der Geschlechtsguter aufgetra-

gen werden. Dieser Vormund aber ist

verbunden, jedes Vermögen unvermengt

zu erhalten, auch über jede Verwaltung

besondere Rechnung zu fuhren. Nur

alsdann soll die Verwaltung der Tes

schlechtsgllter einen Andern besonders an-

vertrauet werden, wann die gemeinschaft"

liche Verwaltung den Waisen nachthel-

l ig, oder sonst eine offenbare N o t w e n -

digkeit zu einer gesonderten Verwaltung

vorhanden ist.

2O.

Weder ein leztwllllg benennter,

«och wegen der Verwandtschaft berufener

Vormund erlangt dadurch sogleich die

F f 6 wirk-



wirkliche VormandsHaft, sondern seder

muß dle gerichtliche Aestittigullg ansu-

cben, und alles dos genau beobachten,

was wegen andere Vormünder verord-

net tst.

j . 2 1 .

Be i Anlegung der Sperre soll da«

Gericht über alle Umstände des Verstor-

benen, die in Ansehen der hinterlasse,

ne„ Kinder, oder der von ihm geführ-

ten Vormundscl'afcen eine Vorsehung fo-

dern, genaue N»Hrichc eingehen. Auch

sind dle Mutter, die Großältern, und

andere Ve wn^te rnter eigener Haf>

tung verbanden, d«n Tot fall des Va-

terS, besonders wenn er außer der Ge-

richtsbarselt der Be.ikrde gestorben lst,

so-



sogleich als er denselben bekannt wird,

dem Gerichte anzuzeigen.

§.

Is t weder ein l.'ztwilliger Vormund,

noch ein Anverwandter vorhanden; so

sollen dle Gerichte den Waisen Vormün-

der bestellen. Dlest Bestellung, wie

auch dle Bestättigung der Vormünder

liegt demjenigen Gerichte ob, dem der

Vater zur Zelt des Todes unmittelbar

unterworfen war.

z. 23.

D!e aufgetragene Vormundschaft

erstreckt sich auf dle Verwaltung des gan-

zen in dieser Provinz befindlichen Ver«

mö-



mögen s , unter was immer für ein? 3 "

richtsbarkelt dasselblge gehölig sein möge.

Doch muß der Vormund sich nach dem

Verhalten, was die Eigenschaft des Huts

t a , wo es liegt, soderc, und kann dle

Vormundschaftsbehorde ln die dem G^

richte des Ocls gehörigen Handlungen

keinen Eingrif machen. Hingegen das

Gericht des OctS nicht befugt ist, den

Vormund in der Verwaltung des daselbst

gelegenen Gutes zu hindern, noch min-

der sich über die von der Vormundschaft^

behorde wegen dieses Guts getroffen

Verfügungen einer Untersuchung anzumas^

sen.

24.

Haben dle Waisen Guter ln meh-

reren Provinzen, so steht der Behörde



jeder Provinz zu, über das darin gele-

gene Gut einen Kurator zu bestellen.

Hsezu hat der leztwilllg benennte Vor-

mund, und nächste Anverwandte, wenn

er in dleserProvinz tauglich befunden wird,

len Vorzug, ob ihm gleich in der an-

dern Provinz dle Verwaltung der daselbst

gelegenen Euter nicht aufgetragen wor-

den wäre. Der in einer Provinz von

dem Gericl te bestellte Vormund aber hat

auf die Verwaltung der in einer andern

Provinz gelegenen Güter kein vorzügli-

ches Recht.

z. 25.

So fernedle Verwaltung von GL-

tern ln verschiedenen Provinzen in el-

ner



ner Person vereinbaret wl rb, muß jede

Verwaltug besonders geführt, die Rech-

nung zur Behörde jeder-Provinz gelegel,

und das Vermögen einer Provinz mlt

dein Vermögen der andern Provinz nicht

vermengt werden. Dieses soll aber

nlchc hindern, daß der Überschuß drl

Einkünfte in einer, zum Vesten des Wai,

<en in der andern Provinz verwendet

werden möge.

26 .

Besteht das den Waisen ln einer

andern Provinz gehörige Vermögen blos

ln beweglichen Sacbel', oder auch ln ge<

rlchllich vorgemerkten Kapitalien; st

steht dessen Verwaltung der Behörde

der/e.



derjenigen Provinz zu, wo die liegen-

den Güter sind, und wenn diese ln der,

sctiedenen Provinzen liegen, oder wenn

keine liegenden Guter vorhanden sind,

der Nelörde, welcher der Vater der

Waisen untergeben war.

27.

Von dem wichtigen Vormundschaft-

lichen Amte sind alle Weibspersonen mit

Ausname derjenigen/ die oben beson-

ders benennet worden/ ausgeschlossen.

Ferner sind zur Vormundschaft unluchtlg

alle diejenigen, welcle wegen naiurlk-

che, kelbs oder G,müthsyel,re5en, Krank-

heiten, oder unreifen Allers lfren eige-

nen Geschllften nicht vorstehen lö nen.

H. 28 .



28.

Auch soll den wirklichen Kriegsleu-

ten, und sammtllchen Staatsbeamten

von den Gerichten keine Vormundschaft

aufgetragen werden. Wenn dieselben

jedoch tm lczten W.llen benennet wor-

den, oder wegen der Verwandschaft zur

Vormundschaft berufen werden; so steht

es ihnen f re i , solche anzunehmen.

29.

Leuten, bei denen die Erfahr el̂

ner Übeln, oder dem Stande der Wei-

sen nicht angemessenen Erziehung vol-

Händen lst, soll die Vormundschaft eben,

falls nicht aufgetragen werden. Auch

entfernet davon der Verdacht einer Lbela

Ver-



Verwaltung überhaupt, oder wenn der

Vater jemanden lm lezten Willen von

der Vormundschaft ausgeschlossen hat.

cr an die Waisen elnen noch

n Anspruch hat, oder entgegen

an den die Wallen emen noch unent-

schiedenen Anspruch haben, soll zur Vor-

mundschaft nicht zugelassen werden, bis

der Stre i t geendigec ist. Wegen rich-

tiger Ansprüche und Schuldfoderungen

hingegen wkd niemand von der Vor»

Mundschaft ausgeschlossen. Nur muß

er die Beschaffenheit der Sache dem

Gerichte getreulich anzeigen, wibrigenS

ihm die erhaltene Vonnundschaft wieder

abgenommen wird.

Zweite Forts. Sg 5. 31



Jedermann, dem keines der vors

> hrten Hindernisse lm Wege steht,

lst ,ur Vormundschaft tauglich. Wenn

er jedoch eine rechtmasshe sntsti uldl-

Oungsursache h a t : so kann »r dazu wi^

der Willen nlcht gezwung<n werden«

Eine Utsa se Hur Entschuldigung ist über-

haupt , wenn jemand az.s der Vormunds

schaft wahr'scheinllch Gef. hr und Nach-

thell zu befurct len ^at. Wle dann auch

alle Ulsachet», wegen welcher dls V« ^

mundschaft nlcht aufgetragen werden soll,

als eine Entschuldigung zur Ablehnung

o5gefül.ret werten fo«<ttfn, wenn sie je-

manden dennoch aufgetragen worden.

-̂  ,<



§.' 32.

Insbesondere können sich tlejenl«

gen, die b«elt« «ln stchjlgMrlge« Al»

ter «reichet haben, von Vormundschaf-

ten entschuldigen. Eine nochwendlge,

entweder wirklichst, oder nächst bevorste-

hende Abwesenheit entschuldiget nur

für die Zeit, als sie dauert.

33-

Auch soll ein Vater entschuldigt

sein, wenn er 5 unversorgte Kinder

oder unter eine Olscrge sieher.be Enkeln

hat. Eine jemanden schon aufgetrage-

ne aber weitlluftige und beschwerlich«

Vormundschaft entschuldiget ven der zwo-

ten. Auch von minder wichttgfn Vormund-

schaften köanenmehrals drei niemanden

wider Willen aufgelragen werden.



5- 34-

Wenn sich bei elnem Vormunde

nach angetretener Vormundschaft Um-

stände ergeben, die lhn entweder von

deren Fortsetzung entschuldigen, oder da«

zu untüchtig machen; so ist auf die näm-

liche Ar t vorzugehen, als wsren diese

Umstände vor Antrellung der Vormund-

schaft vorhanden gewesen.

§- 35 .

Einem bekanntermassen Untaugli-

chen , wenn er gleich im letzten Willen

benennet, oder der nächste Anverwandte

ist, soll die Vormundschaft gar nicht ouf-

, sonde,n nach den vorausgesen-

Anordnungen ter Auftrag sogleich



an elnen andern erlassen, darin aber we-

gen des ersten bloS i u^ Allgemeinen sich

auf erhebliche Ursachen bezogen wer<

den. Wenn aber der Ausgeschlossene

dawider Beschwerde führt, ist ihm die

Ursache seiner Ausschlleffung durch emel»

ordentlichen Bescheid bekannt zumaßen.

tz. 36.

Jedem Vormunde ohne Unterschied,

wenn er gleich einer fremden Gerichts,

barkelt unterworfen wäre, soll der Auf,

trsg unmittelbar von der Vormund-

sihaftsbchörde gemacht, und ihm darin«

zur Antretung der Vormundschaft eine

i4tögsge, oder, wenn diese Zelt we,

gen der Entfernung^ zu kurz wäre, eine

« g 3



hierhlltplßmlfflge Frist doch ohne alle

Ersteeckmy bestlWnet werden.

37-

Nlnnen blesee Frist soll der

mund entweder die Vormundschaft an-

treten, oder seine Entschuldlgungsursa-

che, und hätte er deren mehrere, alle

zugleich bei der Vormundschafcsbehörde

anbringen. I s t er überfeiner andern

Gerichtsbarkeit unterworfen, so ist genug,

wenn er bei der Vormundlchsftsbehörde

blos dle Erk l l rung, daß « s i c h ent-

schuldigen wolle, die Entschuldlgungsm-

sache selbst aber binnen eben ber Frist bel

dznr elgenen Behörde anbringet. Uüd

das Gericht, bei den» die E«ttschul-
dlgungS,



blgungsursache angebrache worden, über
deren IuUchllchkelt D trennen.

§- 38*

Von dem Tage der frellMsgen

Erklärung oder des zu Rechtskräften er-

wachsenen Auftrags wtld der Vormund,

wenn er schon mner einer andern Ge<

tlcktsbarkelt steht, in Al^e »ma al er

Walsengescklft« der Vormunt sä aftsbe-

Horde unterworfen, ^ohne daß eme be'on,

dere Verjlche nothwettdlg ist.

§. 39-

Würbe aber ein Vormund dieser

seiner Schuldigkeit nicht nachkommen,

so ist er nach Beschaffenheit des Stsn-

G g 4



des durch Geld , ober Leibsstrafen das

zu anzuhalten, und für allen wöh end

seiner Weigerung den Waisen zugegan«

genen Schaden verantwortlich.

40.

Jeder Vormund, ohne alle Aus,

nähme, soll bei der Vormundschaftsbe-

hörde angeloben, daß er sich der Wab

sen getreulich annehmen, sie zur Gottes-

furcht und Tugend anfuhren, nach

ihrem Stande zum Nutzen des gemeinen

Wesens erziehen, ihr Vermögen gleich

dem Seinigen besorgen, und sich ln al-

lem nach den Anordnungen der Geseze

verhallen wolle.

§. 41



5-

Jeder Vormund, wenn er nlcht

vom Erblasser lm lezten Willen ausdruck-

lich davon enthoben worden, hat das

Waisengut sicher zu stellen. Doch soll

sich diese Slcherstellung nlcht welter als

auf dasjenige erstrecken, was dem Vor-

munde solchergestalt behändigt wird,

daß er es allenfalls zu seinem Nutzen

verwenden, oder verderben lassen könnte.

42.

Ob wegen dieser Slcherstellung

sich an einer gerichtlichen Verpflichtung

des Vormunds zu begnügen, oder ob

eine mehrere, und was für eine Slcher-

stellung zu fordern sei, dieses wird den

G g 6 2or-



VormundschalObehorden überlassen,

che dabei auf zweierlei bedackt sein

len, diß weder die Wamsen e'ner

grus,dete^l Gefahr ausge»etzel, noch

llche Vormunder von Anne)mung d r

Vormundschaft abges^retet werden.

§- 43-

B e i jeder Vormundschaft, auch

wenn es von dem Erblasser nachgese-

hen, oder c.ar verboten worden, soll

dlc Vormundschaftsbehörde vorderen An-

trerung eine ordentliche Beschreibung

aller den Waisen zugehörigen Güter und

Habschaften vornehmen, davon dr<l

gleichlautende Urkunden verfassen, und

elne bei den Verlaffenlchaftsschriften,

elne bel dem Walsenbuche aufbehalten,

eine



eine aber dem Vormunde zustellen. Fallt

dem Waisen ln der Folge etwas zu,

oder kömmt etwas hervor, das ln der

Beschreibung nicht enthalten ist, so ist

e5 nachzutragen ; und ln Gegemhelle

wenn sich ein Abgang öussert; so ist er

ebenfalls anzumerken. D ie jährlichen

Ersparnisse aber und die aus dem be-

schriebenen Vermögen sich ergebenden

Zuwächse gehören ln dle Rechnungen.

i- 44-

Der Vsrmundschaftsbehörde kb'mt

<m Allgemeinen das Recht zu, das gan»

ze Walsenvermögen zu beschreiben. Ne-

findet sich jedoch eln den Watsen zuge-

höriges liegendes Gut unter einer an<

dem Gerichtsbarkelt, so steht dleser die

Be-



Beschreibung desselben zu ; jedoch ist sie

schuldig der Vormuidsihaftsbehö'rdeauf

lhr Ersuchen eine begsaubte Abschrift da,

von mitzuthellen. W o ln mehreren

Provinzen eine abgesonderte Verwaltung

gefuhrt wird, muß die Beschreibung

ln /eder Provinz besonders vorgenom-

men, und was hernach aus einer Pro-

vlnt ln die andere ubertraqen w i rd , je-

desmal ab-und zugeschrieben werden.

§- 45-

D ie Ässchreibung des Walsenver-

mögen« ist nicht zu verschieben, wenn

gleich mlc der Vormundschaft eins Ver-

zögerung sich ereignen sollz«. die Gegen-

wart des Vormunds ist dabel zwarlnS-

ge.



gemein nicht nothwendlg, doch kann

«hm ntclt verwehret werden, derselben

beizuwohnen.

46 .

Nach dleser Beschreibung und lhrer

Nesaaffenhelt lst daS Walsenvermögen

auf die unten vorgeschriebene Art dem

Vormunde gerichtlich elnzuantworcen.

Tri t t in der Folge ein neuer Vormund

an die Cctlle des vorigen, so ist es an

dem genug, wenn lhm das vorhandene

Waisengut der ersten Beschreibung und

der lezten Schlußrechnung gemlß über,

»eben wird.

tz- 47-

Jedem Vormunde soll bel dem A w

trltte der Vormundschaft von der Vors



mundschaftsbehörde elne gerichtliche Be-
glaublgungsurkunde erthellet werden,

damit er sich dadurch aller Ölten gehö,

rlg ausweisen könne.

§- 48.

Alle Derichtssiellen und Obrigkei-

ten, denen die Bestellung der Vor-

munder obliegt, werden hkemit verpflich-

tet, ein eigenes Vormundschafts-over

Waisenbuch zu «richten, und dasselbe

mit aller Verläßlichkeit fortzuführen. I n

dieses Buch soll jede Vormundschaft,

und bei derselben alles, was b î d!M

Antritte derselben, wahrend ihrer Dau-

er, und bei ihnr Erledigung geschehen

ln K»r;e und mlr Beziehung auf

den Ort, wo darüber das nöchlge Meh-

rere



rere zu finden ist/ auf eine Art einge-

tragen werden, tamk <owohl das Ge-

richt davon zu allen Zeiten Wissen-

schaft und Einsicht nehmen, als dle Wal -

sen nach erreichter Groß)öhrigkelt alle

ll)nen dlenlichen Nachrichten in beglaub-

ter Fvtzme erhalte«, mögen.

§- 4 3 .

D le hal'psjLcklickle Pflicht eines

Vormunds bestehet nach Inhal t des at-

gelegten Eides datinn, daß er dle Wa l -

len ihrem Stande gemäß und gut er<

ziehe, auch wlber alle Bedrückung schuze.

50.

Dle Erziehung der Waisen nlchc

der Kindheit allein, sondern so lang



bls eine andere Erziehung rothwen-

big w i r d , st,hc der Mutter zl/, auch

wenn zu einer neuen Ehe geschritten

wäre, wofern anders witer sie kein Be-

denken ist. Wo aber auch die Waisen

lmmer erzogen werden, ist es eine

Wiche des Vormunds darauf Acht zu

tragen, und dle gefundenen Gebrechen

der NormundschaMehörde anzuzeigen.

t .

Den Aufwand auf die Erziehung

hat die Notmundschofttbeh5rde noch den

Umständen zu bestimmen: und obwohl

dazu in einem letzten Willen etwas Ge-

wisses festsetzet is t ; kann dasselbe den,

noch bei befundenem offenbaren Uiber,

Masse



maffe elngeschränket, und entgegen bel

dessen Unzulänglichkeit nach Kräften

des Vermögens auf eln Mehreres er-

strecket werden.

62.

Wenn die Einkünfte der Waise«

zu Bere i tung ihrer Erziehung gleich

nur genau zureichen ; soll der Vormund

doch bedache sein, wenigstens das Haup-

vennögen unvermindert zu erhalten.

Nur dann kann dasselbe nach «ingehol-

ter Einwilligung der Behörde, ganz

oder zum Thetle zur Erziehung verwen-

det werden, wann die Einkünfte offen-

bar nlcht zulänglich sind, und zu Erhal-

tung der Waisen sonst kein Rath ge-

Zwem Horts. Hh schaffet



schaffet werden kann, oder wenn dieses

ben durch elnen großer« Aufwand in eis

nen beständlgen Nahrungestand geseilt

werden können.

§. 53

S ind aber dle wal len qanz mit<

tellcs; so hat der Vormund Sorge zll

tragen, damit ihrer Dlirftigke^ soviel

möglich abgeholfen, und nebst dem

dürftigen Umerhalte ihnen auck

higkeit verschaffet werde, sich durch Die-

nen ihren Unterhalt selbst zu erwerben

§- 54-

Wenn Waisen an ein anderes Ort

in den Erblsndern versendet weiden sollen:

kann es mir Bewilligung der S thörds



geschehen. Bei einer Versendung außer-

halb der Erbender aber ist sich nach den

politischen Verordnung zu hatten.

Dle P f l cht des Vormunds als Ku-

rator des Vermögens fodell, daßerdaS

ihn>anvertraute Vermögen als eln getreu,

er und fieissger Hausvater verwalte, und

c.lle sowohl gerichtliche als aussergeri^t-

llcke Geichafte im Namen der Welsen

Mit Redl chkeic besorge.

5. 56.

Die Waisen selbst sind nicht be.

f"gt von lhr^m dem Vormunde anver-

trauten Vermögen ohne E'nwllligunz

desselben etwas zu veräusse-n, oder zu

beschweren, noch eine auf die Dermin-

H h 2 de-



derung dieses Vermögens gerichtete per-

sönliche Verbindung einzugehen. Alle

Handlungen tiefer Art sind unaülch,

und wirkungslos ; und muß das

Veräußerte sammt Nutzungen, Zinsen,

Schaden und Unkosten zurückgestellte

werden. Wenn jedoch der andere Thell

dem Waisen etwas gegeben; so kaim er

dieses, so weit es noch vorhanden, oder

zu des Waisen Nutzen verwendet wor-

den , zurückfedern.

§- 57-

Hat der Wals« eine Handluna vor,

genommen, die ein« Verblndlchkeirvon

beiden Seilen nach sich zieht; so wird

weder der Wals« dem andern, noch die-

ser d«m Waisen eher verbunden, bis der

Vor-



Vormund die geschlossene Handlung ge-

nehmhöll. Hingegen hat eine vom W a l -

sen vorgenommene Handlung, dle zu

dessen einseitigem Voltheil gereichet,

auch ohne Einwilligung des Volmunds

sogleich ihre v l l l ommene Galligkeit.

h- 58.

Wenn der Walst eln erfa^tenes

Datlthen ganz oder zum Theile wieder

erstattet hat ; kann er solches nicht mehr

zurückfodern. Auch ist er zur Zahlung

eines lm minderen Alter empfangenen

Darlehens verbunden, wenn er nach er-

leichter Groß,3hrlgkelt wohlnissend, daß

«r zu dessen Zahlung nlcht verpflichtet

ist, dasselbe zu zahlen freiwillig verspro»

chen hat. D ie nach erreichter Troßj lh ,

H h 3 r lg.



rigselt geschehene Zahlung der Zlnstn

hingegen macht ihn weder zur Zahlung

d«S Kapitals, noch die Zahlung eines

Thells vom Kapital zur Zahlung des

Ulverrestes verbindlich«

59-

Wird elnem Waisen von seinen

zu seinem Unterhalts eine

gewisse Summe ln dle Hände gegeben,

wenn ihm zu seinem Bedurfn'sse oder

Nutzen Sa-Hen angeschaffet wel-den, und

ln ftmen Hemden smd, so hat er mlt

dissol, S u innen und Sachen dle freie

Schaltung. Auf öie noch nicht in

die Hände bekommenen Summen aber

Schulden zu machen, ist er

berechtiget.

60.



H. 60 .

Walfen sind befugt, auch ohne Ein«

wllllgung des Vormunds sich zu D ien-

sten und Arbeiten zu verdingen. Doch

steht dem Vnmunde das Recht zu, dle>

selben nach Vorschrift der D ensibothen-

ordnung, aus dem Dienste zurückzufo-

dem.

H. 6 1 .

Wenn Waisen, die sich zu einem

Dienste oder in einer Arbeit verdungen

haben, Schulden machen, wenn sie in

Dienst, und Gswerbssachen mlc einem

andern eine Verbindlichkeit eingehen,

oder den andern Kontrahenten in Scha-

den versezen; kann dleser wider ihre Per-

sonen und an ihrem Verdienste sich al-

H h 4 ler



ler Rechte Hebrauchen, die der Vertrag

mit sich bringt; das unter der votMU'd'

schaftllchm Verwaltung stehende Ver-

mögen dieser Wallen aber kann des,

wegen nicht angesprochen und vermindett

werden.

§« 62.

Wenn den Waisen elne Erbschaft

anfäl l t ; lst der Vormund dieselbe weder

anzutreten», noch auszuschlagen befugt,

ohne darüber eln gerichtliches Inventar

t lum errichtet zu haben.

5- 63.

S ind zwischen dem Vormunde und

den Waisen RechtSstreltigfetten vorhan-

den, so muß den Waisen ein besonderes

Vertreter bestellet werden: dieser tr i t t



inzwischen in die voien Pflichten des

Vormunds ein. Dieses wird auch ln

allen gerichtlichen und auffergerichtlichen

Handlungen geschehen, wo wegen des

zugleich mlt unterlaufenden VorthellS

des Vormunds der Nutzen der Waisen

auffer Acht gelassen werden könnte.

5- 64.

We.-m zwischen mehreren Waisen,

tle der Obsorge des nämlichen Vor-

munds übergeben sind, Rechtsstreltig-

kelten entstehen, oder sonst Geschäfte

vorfallet, n-o beidseitiger Vorthell und

Schaden verflochten ist, soll vom Vor-

munde keiner von beiden vertreten, son<

dern j-dem ein eigener Vertreter gege-

ben werden.

H b 5 §- 65.



5- 6S.

Minder beträchtliche Vormund-

können vom Vormunde

auch ohne Einwilligung der Behörde ge-

schlossen werden. Geschäfte von größe-

rer Wichtigkeit aber sind ganz und gar

ungültig, wenn die Einwilligung der Ve-

förde dazu nicht elngehollet worden.

Unter diese Gescksfte von Wichtigkeit

gehören die VerZnsserung liegender Gu-

ter, die Abtretung oder Aufkündigung

vorgemerkter Federungen, der Ankauf

lieqenber Elite", oder kostbahrer Fähr-

nisse, die Eingehung eines Vergleichs

tn einem wlber die Waisen anhängigen

Ztecktsstrekte, die Fortsetzung oder Auf-

hebung einer den Walftn zugehörigen

Fa-



F^brike, Handlung oder eines andern

Gewe.bs, die Elnschulbung der Wai -

sen , und alles, was zu Verminderung

ihres Vermögens gereichen kann.

§. 66.

Wenn unter dem beweglichen Ver-

mögen der Waisen etwas ist, was als

ein besonderes Denkmal bei der Familie

zu bewahre, oder desse Aufbewahrung durch

letztwillkge, oder andere Anordnungen

anbefohlen worden, oder, was den N a l -

sen dereinst nuhllch sein kann, und nicht

leicht wieder zu haben ist; so soll es

nicht veräussert werden. Entsteh dar-

über ein Zweifel ; so hat die Vormund-

schafcebH?rde darüber zu entscheiden.

- 67.



5
Sowohl dasjenige, was aufzube-

halten, als was zu beraussern befunden

wi rd ; soll gerichtlich geschähet, und dle

Preise der gerichtlichen Beschreibung

b'tqefügec werden Könnte jedoch die

Schihunz soglech nlcht ohne grossen

Aufwan) geschehen, so kann sie auch

bis znr wirklichen Veröusserung oder

Erbcheilung verschoben werden.

68 .

Alles, was von dem Wallen ver-

mögen aufbehalten werden soll, lst dem

Vormunde einzuhändigen, oder «n einem

sichern Otte beizulegen. Das übrige lst

entweder da, wo es besi,ollch lst , oder

wo es am vorthellhafcesten verkauft wer-

den



den kann, du,ch gerichtliche Feilbletlmg

bald möglichst zu veräussetn, ausser wenn

es Sachen sind, die mit der Zelt besse-

re KZuffer finden, oder durch löngere

Aufbewahrung im Werthe steigen wer-

den. Was bei der gerichtlichen Fcl l ,

tletung ohne Kclufer llegen bleibt, da-

von ist dem Vormunde der Verkauf

allenfalls auch unter dem SchZtzungs-

prelße zu überlassen.

§. 69.

Alle den Waisen zugehörigen

Schuldbriefe, Quittungen und andere

Urkunden, wie auch Iuwellen und ande-

re Kostbarkeiten sollen in gerichtlich«

Netwahrung genommen, von den Ur-

kunden dem Vormunde Verzeichnisse und
Ab-



Abschlifeen mttgetheilt, dle U schriftlN

selbst aber nicht eingehölndlget werten/

als wenn es die Umstsnde fodern.

70.

Wenn der Vormund ein Kapital

ausgründet hat, oder ein Kapital vom

Schuldner aufgekiindet worden, und

das Geld nicht auf eine andere Art, wi-

§. 73. verordnet, nützlicher verwendet

werden kann, so lie«t ihm ob, dassllle

wieder sicher a» zulcaen. Wenn er lel'

nen sickern Ort az«ssndiq macken kalMs

ist tiefer Umland wenigstens vier Wo-

cl-en ver der Zlchllw^elt der

anzuzelgett. Die Vc.^rde ^b»r hat

wtd-r durch Lffenllic'.e

tas Kapital auszukitten, oder aufandc,



re Art vorzubeugen, damit das Geld

nicht unfruchtbar liegen bleibe.

Zu Erhebung eines Kapitals, wel,

ches zurückgezahlet werben soll, muß der

Vomund von der Behörde eine beson-

dere Verordnung bewirken, und solche

bei der Erhebung beibringen. Ohne die-

ser Verordnung soBdie vom Vormunde

ausgestellte Quittung bei keinem Gerich-

te zur Einverleibung angenommen, auch

dem Vormunde das Kapital von dem

Schuldner nicht anders, als auf eine

eiqene Gefahr auszahlet , sondern auf

lwkosien des Vormunds zu Gerlchts-

länden erleget werden.

§- 72.



z. 72.

Wenn tn elnem den W.n'sen zu-

gehörigen Scl uldbrlefe ein U:,te:psand

Iel)ölig verschrieben, aber ncch nichtvcr^

gemerket worden; so ist dasselbe unver<

säumt zur gerichtlichen Einverleibung zu

bringen. Wo fein Unletpfand verschrie

ben ist, soll eines anbegehret, oder,

wenn es nicht erOttget werden kann,

die Schuld eingetrieben, auch, wenn In-

zwischen eine Gefahr bevorsteht, auf die

Sicherheit der Wai ,en, wie es am füg-

lichsten geschehen kann, qedackt werden.

Unverbrlefte Ausstünde und Forderungen

aber kann der Vormund auch ohne be-

sondere Bewilligung selbst erheben, und

wenn sie streitig sind, zu berichtigen su<
chen.



5- 73-

Erübrigte Baarschaft, weitere ei

gehende Gelder and Ersparnisse von

dem Walstnvermogen sind verzinslich an-

zulegen. Doch soll solches Geld vor-

züglich zu Tilgung der Waisen schulden,

und zur Befreiung des Walsengucs von

den darauf vnstcherten Haftunge verwen-

det werden. Nach getilgten Schulden

ist welters zu sehen, ob bei dem Wal-

senguce nicht eine Verbesserung vorge-

nommen, oder das Geld auf eine an-

dere Art einträglicher gemacht werden

könnne.

5- 74-

Der Vormund hat für allen Scha-

den zu haften, der den Waisen au« sei-

Zweite Forts. I l ner



ner Schuld oder Verwahrlosung zugeht.

Und wenn er einer n-a^ren Gefalrde

überwiesen w i rd , ist er auch der Vor-

mundschaft zu entsetzen, und dem Ver-

brechen gemäß zu tesiraftn.

5- 75-

Für die Schuld derjenigen, deren

sich der Vormund bei Verwaltung der

Wüisengeschäfte bedienet, wlrd er nicht

verbindlich. Doch hat er über began-

gene Fehler, von denselben dle Neranl-

lvortung einzuholen, der Vormund

schafcsbehörde darüber die Auskunft zu

e r l i t t en , auch den Ersah des Schadens

pflichtmässig einzutreiben. Wcserne ihm

aber ln der Auswahl der angestellten,

cder lm Beibehaltung der untauglich

befun-



beflli-.denen Beamten, oder in Eintrel,

bung des Ersatzes, den sie zu leisten

schuldig sind, eine Nachlässgkelt zur

Last M t ; muß der den Waisen da-

durch verursachte Schaden von i lm ver-

gütet werden.

§- 76.

Wenn ein Erblasser die Vormund-

schaft zwischen mehrere vertheilet hat;

hat.jeder mehr nlcht sicher zu stellen,

noch für mehr zu haften, als was ihm

zur Verwaltung anvertrauet worden.

Gerlchtssttll-n aber sollen die Vormund-

schafc nur dann unter mehrere verthel-

len, wann die Zerstreuung oder Welt,

läufig/eit des Walsenverm^qene, oder

d»e Beschaffenheil der vorfallenden Ge-

schsfte



schöfte es fodert. Ve l mehreren Vor-

mündern ist für den elgencllchen derje-

nige zu halten/ dem die Personen der

Waisen anvertrauet worden: die übrl,

den sind nur als Kuratoren des Ver-

mögens, oder als Gehilfen anzusehen-

i» 77 .

Jeder Vormund muß Rechnung

legen, auch der lelbllche Vater, und

ohne darauf zu sehen, daß er vlelleichl

durch lebzeltlge, oder leztwlllige Anord-

nung desjenigen, von dem das Vermö-

gen, welches verrechnet werden soll, an

t ie Waisen gelanget ist, ausdrücklich

davon w2re entbunden worden.

j . 7«



z. 78.

Dle Vormundschaftsrechnung soll

jede« Jahr geleget werden. Ulberhaupt

soll die Rechnuug so eingerichtet stln,

daß daraus die Einnahme und Ausga-

be, und der ganze Vermögensstand des

Walsen entnommen werden mlge. S o -

wohl der Empfang, wenn er nicht aus

der Rechnung deutlich erhellet, als dle

Ausgaben, wenn sie über einen Gulden

betragen, müssen mlc Beilagen bewäh-

ret werden.

tz- 79-

Wirthschafts und andere besondere

Rechnungen sind beizulegen. Doch ist

aus denselben nicht mehr in die Vor -

Mundschaftörechnung zu ziehen, als was

Ii 3 daher



daher empfangen, ober dahin verwendet

worden.

Diese Rechnungen sind nach der

bestehenden Vorschrift zu untersuche,

und zu erledigen. Be i der Erledigung

soll alles, was dem Waisen von dem

Vormunde, oder dem Vormunde von

dem Waisen bedingt oder unbedingt zu

ersehen lst, deutlich ausgedrückt werden'

§. 8 1 .

Außer dem, was bestimmt ausge«

drückt ist, kann in Ansehen der Vor-

mundschaftsrechnung weder der Vormund

an den Waisen, noch der Walle an dem

Vormund weiter eine Foberung stellen.

Wenn jedoch in der Rechnung eln Ver>

stoß



stoß (errar cHiculi) geschehen, wenn ent-

weder bei der Einnahme oder bei der

Ausgabe in Ansetzung oder Auslassung

einer Post ein offenbarer I r r thum un-

terläuft ; soll dieses niemanden weder

zum Schaden, noch zum Vortheile ge-

reichen. Halte aber ein Vormund wis-

sentlich etwa) zurückgehalten,. so ist er

nicht nur wie jeder unrechtmWger Be-

sitzer zur vollkommenen Entschädigung

zu verhalten/ sondern nach Gros'e des

Betrugs und Verbrechens zu bestrafen.

§. 82.

Wenn der Vormund sich durch die

Erledigung der Rechnung beschwert fin-

det , und die Beschwerde eine Förmlich-

keit der Rechnung betrlft, kann er sich

II 4 an



an den obern Rlchter wenden. Is t ihm

aber elne Vergäl lung, die er fodett,

abgeschlagen, ober ein Ersatz, den er

nlchr schuldig zu sein glaubt, aufgebür-

det worden; <oll er für den Waisen ei-

nen Kurator begehren, und mlt diesem

die Angelegenheit vor der Vormund-

schaftsbehorde abchun.

Nel Vormundschaften aus der

Volksklasse, wo das Vermögen nichc

betlächclick, und daher sowohl dasselbe

als dle Rechnung nichc leicht einer Ver-

wirrung unterworfen ist, muß von der

Vormundschafcebehörds für dle Sicher-

heit des Walse,»vermogens und dessen

Benutzung zwar ebenfalls gesorget, in

der



der Verrechnung Empfang und Ausga-

be ordentlich angejezr, überhaupt aber

sich an einer dem Begriffe des gemel"

nen Mannes angemessenen Rechnungs-

art begnüget, und dle Rechnung auf

dle leichteste und kürzeste Art erlediget

werden.

5- 84-

Die Billigkeit fodert, ämsige Vor-

minder zu belohnen. Diese Belohnung

soll von der Vormundschaftsbehörde n«ch

den Umständen, besonders nach der je

größeren oder kleineren Mühe bei der

Erziehung der Waisen, bel der Ver-

waltung des Vermögens, und bel Er»

Hebung der Einkünfte bestimmet, doch

niemals höher al« mit fünf vom Hun-

II 5 dert



dett der reinen Einkünfte angemessen,

und w keinem Falle der Betrag von

vier tausend Gulden überschritten wer-

den.

S. 85-

Wo das Vermögen der Waisen so

g" lng ist, daß wenig oder nichts in

jährliche Ecsparung gebracht werden kann;

da ist der Vormund die Vormundschaft

ln der Zwischenteil unentgeltlich zu

fuhren schuldig. Zeigt sich dann am

Ende derselben, daß ein klarer Zuwachs

erübriget, oder wenigstens das Vermö-

gen unvermindert erhalten, oder dle Wal-

sen durch gute Erziehung in den Stand

gesezet worden, ohne Verringerung ihres

Vermögens sich selbst zu unterhalten;

st



so ist dem Vormunde elne massige Er-

kenntlichkeit zuzuerkennen.

tz. 8 6 .

Eln Vormund, berdafürhllt, el„e

Belohnung fcdecn zu können, wenn dem-

selben leine zugesprochen worden, her,

seine Foderung gelten zu mach.m, eî e

Frist von diei Jähren. Wäre aber d'e

lhm ausgeworfene Belohnung im Ver-

hältnisse zu H. 84. berührten Umständen

zu gering, oder zu übermässig; ft sie")c

im ersten Falle dem Vormunde binnen

14 Tagen, und lm lezten Falle den

Verwandten der Waisen binnen einem

Jahre vom Tage der Erledigung der

Rechnung frei, bei dem oüern Rechter

Beschwerde zu fuhren.

5- 87.



87-

Wenn ein Minderjahrlger ssch ver-

ehllchet, ist ihm eln anständiger Vecrag

zu standesmässigem Unterhalte auszumes-

sen. I m übrigen befreiet die Verehli-

chung nicht von der Vormundschaft, und

hängt es bel einer verehlichten minder-

jährigen Weibsperson von der Behörde

ab, sie unter der vorigen Vormund-

schaft zu lassen, ödes die Vormundschaft

ihrem Ehegalten aufzutragen.

h. 88.

M i t Vollendung des vier und zwan-

zollen Jahres erreicht der Minderjähri-

ge die Grolj)ahrlgkelc, mit welcher dle

Vormundschaft geendiget wird. Dle

Vormundschaftsbehörde hat daher lnS,

ge-



cemeln ten Waisen auf sein Anlangen

sogleich für Großjährig zu erklären.

Wenn aber Leibs -oder Gemuthsgebre-

chen lhn zur Selbstversorgung seines

Vermögens unfähig machen; soll, unge-

achtet der erreichten Großjahriglelt die

Vormundschaft über lh^ noch vorgesetzet,

und dieses von der Vormundschaftsbehör-

de überall, wo es nölhlg lst, kundge-

macht werden.

§. 89-

Wi rd hingegen eln MlnderjFhrlger,

auch vor erfüllten vler und zwanzigsten

Jahre seine Geschäfte selbst zu besor-

gen fähig befunden; so lst der Vormund-

schaftsbebörde lm Allgemeinen die Macht

«lngerlumt, einem solchen, auf sein,

seiner



seiner Verwandten, oder seil-.es Vor-

munds Ansuchen, die Nachsicht des Al,

ters zu ertheilen, «nd sei,, Vermögen

einzuantworten. Doch muß der Vor-

mund, wenn er nicht selbst um die Nach«

ficht ansüßet, allzeit vor Verleihung

derselben rorgenrmmen werden.

§ . 9 0 .

Wenn ein Vormund sich verd.Icl'tlg

macht, aus Arclist oder Nc<cl lössigkeit

elwas zu thun, was seinen ").fii5tell

entgegen is t , oder etwas zu unlerlassen,

was seine Pflicht fod«n; so ,oU die

Vormundschaftsbehörde alle« vo»sflle»»/

was sie zur Siä-erheil der Wa's<" d en»

lich sieden wird. Ein V^rmmd ab^r,

der einer Übeln Verwaltung oder U« lrcue



überwiesen w l rd , lst der

socleich zû  entsthen.

Jeder Vormund, der aufHort, Vor-

zu seln, wle auch der Erb eines

verstorbenen Vormunds muß die Schluß-

rechnung legen. Wenn ein Vonmnd

gestorben, oter von Amtswegen der

Vormundschaft entfernet w l id , lst von

dem Gerichte wegen Verwaltung des

Walsenguts unversüumte Vorsehung zu

treffen. Außer diesen Fällen liegt

dem gewesenen Vormunde ob, dle

Verwaltung des Vermögens so lang fort«

zuführen, bis das Vermögen dem nach-

folgenden Vormunde, dem Großjahligen,

oder den Erben des Vaisen elngeant-

lvortet werden kann.



92.

Dle Schlußrechnung ist gerichtlich

aufzunehmen, und zu erledigen, auch

dem groß/iHrig Gewordenen sein Ver-

mögen nach Auewels derselben einzu-

antworten. Würde aber die Schluß-

rechnung durch Umstände aufgehalten;

so kann dle Elnantwottung des Vermö-

gens auch vor derselben vorgenommen,

und das Uibrige nach berlcktigter Schluß»

rechnung nachgetragen werden.

§- 93-

Wo sich wegen Etsaß eines von

dem Vormunde den Waisen zugefügten

Vchadens weder an dem Vormunde, noch

dessen Bürgen, noch sonst an jemanden

erho-



erholet werden fann, hat die Vormnnd-

schaftsbehrrde, falls von ihrer Seite

elne Gefährde oder Schuld untergelau«

fen lst, gut zu sein. Für elnem Scha-

den aber, den die Vormundschafsbehor-

de durch ihre üblen Verfügungen den

Waisen selbst zugezogen, hat sie unmit-

telbar zu haften. I n beiden Fällen

jedoch fallt der Ersah dieses Echa-

dens nur auf jene Mitglieder der Vor-

mundschaftsbehörde, die an demselben

Ursache gewesen sind.

§ 94-

Nach gepflogener Berichtigung soll

dem gewesenen Vormunde, oder dessen

Erben elne gerichtliche Urkunde gegeben,

in derselben die vollständige Uibergabe

Zweite Forts. Ke des



des Vermögens bezeuget, und der Vor-

mund von allen ferneren Ansprüchen in

Betreff der geführten Vormundschaft

werden.

95-

Wenn jemand durch Leibs- ober

Gemuthsgebrechen, oder durch andere

Zufälle außer Stand gesetzt w i rd , sel-

ne Geschäfte zu besorgen; so ist ihm

ein Kurator zu bestellen. Gebrechliche

aber, die durch ihre Gebrechlichkeit,

von dem Zustande ttrer Angelegenhei-

ten Kemttniß zu nehmen, und ihren

Willen darüber zu erklären, nicht ge-

hlnderr werden, oder solche, welche in

eine Gemikhsschwaäheir nur zu gewis-

ser Zelt verfallen, <n heitern Zwischen-

stun-



stunden aber für t le Zelt des ihnen

zustossenden UlbelS das Nöhige anord-

nen können; bedürfen keines Kurators,

außer wenn sie selbst darum ansuchen.

§. 96 .

Alles, was ln Ansehung der Vor ,

miinder geordnet worden, ist nach Maaß

und Umstanden auch bcl derlei Kura-

tor« zu beobachten. D ie Kuratel dcu-

ret aber so lang/ bis derjenige, über

den sie verhänget worden, zeigen kann,

das die Ursache, wegen welcher ste

verhänget worden, aufhöre.

97

Auch Abwesenden hat das Gericht,

wenn lhm die Anzeige der Abwesenheit

K k 2 ge-



gemacht w i rd , einen Kurator zu be,

stellen, wenn sie. entweder keinen Be-

vollmächtigten zurückgelassen, oder die-

ser ausser Stand ist, ihre Geschäfte

zu besorgen, und wenn ihnen wegen

ihres unbekannten, oder weit entfernten

Aufenthalts Nachteil bevorsteht.

§- 98 .

Diesem Kurator liegt ob, den

Aufenthaltsort des Abwesenden, wo

lnöqllch auszuforschen, denselben dem

Gerichte anzudeuten, auch dem Abwe-

senden selbst dle Nothwendiqkeit, daß

er wegen seiner Sacken Vorsehung

treffe, vorzustellen. N l s diese erfolgt,

lst er schuldig, dle «hm aufgetragene

Geschäfte behörtg zu verwalten, auch

bei



gemacht w i rd , einen Kurator zu be,

stellen, wenn sie. entweder keinen Be-

vollmächtigten zurückgelassen, oder die-

ser ausser Grand ist, ihre Geschäfte

zu besorgen, und wenn ihnen wegen

ihres unbekannten, oder weit entfernten

Aufenthalts Nachteil bevorsteht.

§- 98 .

Diesem Kurator liegt ob, den

Aufenthaltsort des Abwesenden, wo

lnöqllch auszuforschen, denselben dem

Gerichte anzudeuten, auch dem Abwe-

senden selbst dle Nothwendiqkeit, daß

er wegen seiner Sachen Vorsehung

treffe, vorzustellen. B i s diese erfolgt,

lst er schuldig, dle «hm aufgetragene

Geschäfte behörtg zu verwalten, auch

bei



bel llnqer dauernden Abwesenheit, und

wenn dle Natur die Geschäfte es fo-

bert, über das lhm anvertraute Vers

mlgen jährliche Rechnung zu legen.


